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In diesem Konzept wird eine gendergerechte Schreibweise verwendet. Es werden sowohl 

geschlechtsneutrale Begriffe wie 'Mitarbeitende' verwendet als auch Doppelpunkte, 

beispielsweise 'Praktikant: innen', um alle Geschlechter anzusprechen. 

Des Weiteren wird der Begriff "Eltern" synonym mit dem Begriff "Sorgeberechtigte" 

verwendet. Dies dient der Klarstellung, dass sich die beschriebenen Rechte und Pflichten nicht 

nur auf biologische Elternteile beziehen, sondern auf alle Personen, die rechtlich für die Sorge 

und Erziehung eines Kindes verantwortlich sind. 
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1.Vorwort  

 

Liebe Leser: innen! 

Unsere Katholischen Kitas an der Dill sollen für die uns anvertrauten Kinder ein sicherer Ort 

zum Lernen, Spielen und Wachsen sein. Jedes Kind soll sich in seiner Einzigartigkeit 

angenommen fühlen und frei entfalten können.  

Träger, Mitarbeitende und Personensorgeberechtigte tragen gemeinsam Verantwortung für 

das körperliche, geistige und seelische Wohl der Kinder. Wir haben gemeinsam die 

Verpflichtung Kinder vor jeder Form von Übergriffen, Missbrauch, Vernachlässigung, Gewalt 

und grenzverletzendem Verhalten zu schützen.  

Das vorliegende Gewaltschutzkonzept dient als Richtlinie für alle an der Erziehung und Bildung 

Beteiligten. Es soll für die Thematik sensibilisieren, zur Reflexion des pädagogischen Handelns, 

aber auch des Umgangs miteinander anregen. Darüber hinaus impliziert das Schutzkonzept 

einen Handlungsleitfaden, der im Ernstfall allen Personen Sicherheit und Orientierung geben 

soll.  

Wir verstehen uns als lernende Organisation und wollen durch kontinuierliche Fortbildung 

und Reflexion, durch eine offene und transparente Kommunikation, in der auch schwierige 

Themen nicht tabu sind, sondern konstruktiv bearbeitet werden, den hohen Anforderungen 

des Kinderschutzes gerecht werden. Hierbei stellt das Gewaltschutzkonzept für uns eine 

verpflichtende Vereinbarung dar, die eine gewaltfreie Umgebung und Erziehung in einem 

institutionell geschützten Rahmen sicherstellt.  

 

Ich danke allen, die an der Erstellung dieses Gewaltschutzkonzeptes mitgewirkt haben. 

 

Herzliche Grüße 

Britta Müller 

Kitakoordinatorin und Trägerbeauftrage 
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2. Einleitung und Leitbild der Katholischen Kitas Zum Guten Hirten an 

der Dill 

 

In unserer Kita wirst du gesehen, gehört und beschützt –  

wir tragen gemeinsam Sorge für einen sicheren, zuverlässigen, wertschätzenden und klareren 

Umgang im Rahmen unseres Trägerleitbildes des Gewaltschutzkonzeptes. 

Unser Gewaltschutzkonzept für die Katholischen Kitas an der Dill (Kirchengemeinde Zum 

Guten Hirten an der Dill) basiert auf einer tiefen Verpflichtung gegenüber dem Wohl und der 

Sicherheit jedes Kindes. Wir erkennen die Bedeutung eines respektvollen und gewaltfreien 

Umfeldes an, in dem Kinder ihre individuellen Fähigkeiten entfalten können. Dabei orientieren 

wir uns an dem Bild vom Kind, das im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) verankert 

ist. Gemäß dem BEP betrachten wir jedes Kind als einzigartiges Individuum mit eigener 

Persönlichkeit, Interessen, Bedürfnissen und Rechten. Wir respektieren und würdigen ihre 

Einzigartigkeit und schaffen eine Umgebung, in der sie sich sicher, geschützt und geborgen 

fühlen können. 

Der BEP betont auch die Bedeutung einer gewaltfreien Erziehung, in der Kinder ohne Angst 

vor körperlicher oder seelischer Gewalt heranwachsen können. Wir verstehen, dass Gewalt in 

jeglicher Form die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder beeinträchtigt, sowie deren 

Bildungspotenziale nicht vollständig entfaltet werden können. 

Unser Gewaltschutzkonzept basiert daher auf Werten wie Ehrlichkeit, Respekt, Glauben, 

Dankbarkeit, Vertrauen und Zuverlässigkeit, Empathie und Mitgefühl, Gesundheit, 

Wertschätzung, Toleranz, Objektivität und Kompetenz. Diese Werte bilden das Fundament, 

um ein gewaltfreies und schützendes Umfeld zu schaffen, das die Kinder in ihrer Entwicklung 

unterstützt und ihnen ermöglicht, ihre Potenziale zu entfalten. 

Die folgenden Leitsätze bilden den Grundstein unserer Arbeit: 

 Jeder Mensch ist eine individuelle Persönlichkeit. Dies bedeutet für uns, unsere 

tägliche Arbeit, dass wir einen ehrlichen und respektvollen Umgang pflegen. 

 Unser Ziel ist es, den Kindern Erfahrungen und Werte mit auf den Weg zu geben, mit 

denen sie gestärkt in die Welt gehen und diese weitertragen können. 

 Wir schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der jeder angenommen wird, wie er 

ist, mit all seinen Stärken und Schwächen und schaffen dazu einen zuverlässigen 

Rahmen, der Kindern Ehrlichkeit und bedingungslose Sicherheit bietet. 

 Wir gehen achtsam mit unserer Gesundheit um und sensibilisieren Kinder, Eltern und 

das Team im Hinblick auf seelische und körperliche Unversehrtheit. 

 Wir haben das eigene Handeln und das der Anderen im Blick, pflegen einen 

wertschätzenden Umgang miteinander, sind offen für Kritik und bereit unser Handeln 

zu reflektieren. 

 Wir erkennen, benennen und respektieren die Bedürfnisse und Gefühle aller und 

begegnen ihnen mit Verständnis, Empathie und Respekt. 



7 
 

 Im Austausch mit Eltern und Kolleg: innen sowie bei Supervisionen und Fortbildungen 

reflektieren wir uns und unsere pädagogische Arbeit stetig. 

Mit unserem Gewaltschutzkonzept möchten wir eine Kultur der Achtsamkeit und des Schutzes 

in unserer Kita etablieren. Wir sind davon überzeugt, dass eine gewaltfreie und sichere 

Umgebung den Kindern ermöglicht, ihr volles Potenzial zu entfalten und zu selbstbewussten, 

einfühlsamen und verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer Gesellschaft 

heranzuwachsen. 

3. Theoretische und rechtliche Grundlagen 

 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 
Das Recht jedes Kindes auf Schutz gegenüber allen Formen von Gewalt gilt uneingeschränkt, 

auch im Verhältnis zu den eigenen Eltern und anderen sorgeberechtigten Personen. Als 

Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen für Kinder kennen wir den staatlichen Schutzauftrag 

und beziehen diesen auch auf unser eigenes Handeln. Unser Gewaltschutzkonzept basiert auf 

folgenden rechtlichen Rahmenbedingungen:  

Den im Grundgesetz verankerten Aussagen in Artikel 1 und 2 (in Auszügen):  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung 

oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 

Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“  

Den Rechten gemäß § 1631 BGB:   

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“ – dies gilt sowohl 

innerhalb der Familie, dem persönlichen Umfeld und selbstverständlich auch für die Arbeit in 

der Kindertageseinrichtung.  

Den Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte der UN-Kinderechtskonvention. Diese 

verpflichtet die Vertragsstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, die Kinder vor allen Formen von 

Gewalt schützen. Dies beinhaltet nicht nur Formen körperlicher, sondern auch emotionaler 

Gewalt, Ausbeutung, Verwahrlosung, Vernachlässigung und des sexuellen Missbrauchs. Die 

Vertragsstaaten sichern dem Kind das Recht zu, in allen, das Kind berührenden 

Angelegenheiten, seine Meinung frei äußern zu dürfen und berücksichtigen die Meinung des 

Kindes angemessen und entsprechend seines Alters und seiner Reife.  

Nach § 45 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB) ist die Betriebserlaubnis Voraussetzung für den 

Betrieb einer Einrichtung. Die Erlaubnis ist gemäß Absatz (2) zu erteilen, wenn das Wohl der 

Kinder in der Einrichtung gewährleistet ist.   

Mit dem Antrag auf die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist die Eignung des Personals durch 

Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen, Vorlage von 

erweiterten Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 
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Bundeszentralregistergesetzes sicherzustellen. § 72a SGB VIII regelt den Tätigkeitsausschluss 

einschlägig vorbestrafter Personen  

Führungszeugnisse sind von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen 

(spätestens aber nach 5 Jahren) erneut anzufordern und zu prüfen. Im § 47 SGB VIII sind 

unverzügliche Meldepflichten des Trägers geregelt.  

§ 8a SGB VIII regelt den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung für Träger von 

Kindertageseinrichtungen. Laut § 8b SGB VIII haben Träger von Einrichtungen, in denen sich 

Kinder ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten, gegenüber dem überörtlichen Träger 

der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 

Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt.  

 

3.2 Kinderschutz in der Träger- und Leitungsverantwortung 
Kinder und Jugendliche vor übergriffigem Verhalten, seelischer und physischer Gewalt zu 

schützen, ist unser gemeinsames Ziel. Auf Träger- und Leitungsebene erfordert dies ein 

fundiertes Wissen und verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber Kindern, Familien, 

Mitarbeitenden und weiteren im Prozess beteiligten Personen. 

In der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill findet ein stetiger Austausch, gemeinsame 

Reflexionen und verschiedene Handlungsschritte zur Überprüfung und Weiterentwicklung der 

uns zur Verfügung stehenden Instrumente, statt. 

Das beinhaltet: 

 ein einrichtungsbezogenes Schutzkonzept zu §8a, Kindeswohlgefährdung 

 die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses (alle fünf Jahre) 

 eine Selbstauskunft in Anlehnung an die Vorgaben des §72a SGB VIII sowie eine 

Selbstverpflichtungserklärung, mit der sich Mitarbeiter: innen verpflichten, den 

Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zu informieren, wenn gegen sie ein 

Ermittlungsverfahren wegen einer in § 72a SGB VIII genannten Straftat eröffnet wird 

 den einrichtungsspezifischen Verhaltenskodex, der regelt, wie mit Situationen 

umgegangen wird, die von Täter: innen ausgenutzt werden könnten, und der damit 

zugleich Mitarbeiter: innen vor falschem Verdacht schützt 

 eine Bestätigung, dass die Fachkraft über die Vorgaben des Kinderschutzes in 

Deutschland generell und in der Einrichtung speziell in einer für sie verständlichen 

Form aufgeklärt wurde und dass sie diese Informationen verstanden hat 

 verpflichtende Beratung der Insoweit erfahrenen Fachkraft (IseF)1 der Pfarrei in Bezug 

auf vorliegendem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung 

 regelmäßige Team- und Mitarbeitenden Schulung zum §8a, Kindeswohlgefährdung 

 regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der einrichtungsbezogenen 

Gefährdungsbeurteilungen 

 Feedback- und Reflexionskultur in der Einrichtung 

                                                      
1 IseF= Insoweit erfahrene Fachkraft = Kinderschutzfachkraft 
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 Supervision und Coaching 

 Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungskonzeptionen, gerade auch mit Blick 

auf Verhaltensampel, sexualpädagogischem Konzept und dem Gewaltschutzkonzept 

im Allgemeinen 

 

3.3 Formen von Kindeswohlgefährdung 

Was Kindeswohl konkret bedeutet und was demnach im Detail als Kindeswohlgefährdung zu 

gelten hat, ist gesetzlich an keiner Stelle definiert. Beides sind sogenannte unbestimmte 

Rechtsbegriffe. Es muss folglich in jedem Einzelfall eine eigenständige Interpretation erfolgen. 

Eine schlüssige Zusammenfassung dessen, was am Kindeswohl ausgerichtetes Handeln heißt, 

bietet die Definition von Jörg Maywald: „Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist 

dasjenige, welches die an den Grundbedürfnissen und Grundrechten orientierte, für das Kind 

jeweils günstigste Handlungsalternative wählt.“2 

Werden die kindlichen Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt und können die Kinder sich 

körperlich, geistig und seelisch gut entwickeln und ihrem Alter entsprechende Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entfalten und ausbauen, so können wir in der Regel davon ausgehen, dass das 

Kindeswohl gesichert ist. 

Unter dem Begriff Kindeswohlgefährdung werden alle Formen von Gefährdungen und 

Schädigungen gefasst, wobei hervorzuheben ist, dass Gefährdungen noch nicht Schädigungen 

sind, d.h. der Begriff hat auch präventive Implikationen. Gefahren sollen frühzeitig erkannt 

werden, um sie abwenden zu können. Die nachfolgende Definition erscheint handhabbar für 

die Praxis der Kindertagesbetreuung. 

„Kindeswohlgefährdung ist demnach ein das Wohl und die Rechte eines Kindes 

beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge 

durch Eltern oder andere Personen in Familien oder Institutionen, das zu nicht-zufälligen 

Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und/oder 

Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes führen kann“.3 

Dies kann unterschiedliche Formen annehmen, wie in der folgenden Übersicht dargestellt. 

                                                      
2 Maywald, Jörg: UN-Kinderrechtskonvention – Impulse für den Kinderschutz 
3 Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter: Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte zur Prävention 
und Intervention in Kindertageseinrichtungen 



10 
 

 

3.4 Formen grenzüberschreitendes Verhalten 
Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die deren persönlichen Grenzen im Kontext eines Versorgungs- und 

Betreuungsverhältnisses überschreiten.  

Im Sinne eines fachlich fundierten Umgangs mit grenzverletzendem Verhalten im 

pädagogischen Alltag folgen wir der gängigen Praxis und differenzieren zwischen 

3.4.1 Grenzverletzungen, die unabsichtlich verübt werden 

3.4.2 Übergriffen, die Ausdruck fehlenden Respekts oder fachlicher Mängel sein können 

3.4.3 strafrechtlich relevanten Formen der Gewalt  

3.4.1 Unbeabsichtigte Grenzüberschreitungen 

 

Körperliche unbeabsichtigte 
Grenzüberschreitungen 

Verbale unbeabsichtigte 
Grenzüberschreitungen 

Nonverbale 
unbeabsichtigte 
Grenzüberschreitungen 

Kind auf den Schoß ziehen Im Beisein des Kindes über 
es sprechen 

Kind böse/streng/abfällig 
ansehen 

Kind ohne Ankündigung den 
Mund abwischen 

Im Beisein von Kindern über 
ein Kind abwertend 
sprechen 

Kind ignorieren 

Kind ungefragt anziehen Abwertende Bemerkungen 
machen 

Kind stehenlassen 
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Kind ohne Ankündigung die 
Nase putzen 

Vermittlung von überholten 
Geschlechterrollen 

 

Kind ohne Ankündigung auf 
einem Stuhl sitzend an den 
Tisch schieben 
 

Sarkasmus und Ironie  

 

3.4.2 Übergriffe 

Übergriffe sind Handlungen und Äußerungen an Kindern, die nicht zufällig oder 

unbeabsichtigt geschehen, sondern bewusst die Grenzen des Gegenübers missachten. Hier 

werden zumeist gesellschaftliche Normen und Regeln sowie fachliche Standards ignoriert. 

Körperliche Übergriffe Verbale Übergriffe Nonverbale Übergriffe 

Kind so lange am Tisch 
sitzen lassen , bis es 
aufgegessen hat 

Kind mit lauter Stimme und 
barschem Ton ansprechen 

Pflegesituation in einem 
ungeschützten Raum 

Separieren des Kinde, z.B. 
vor der Tür 

Einen Befehlston anwenden Kind küssen 

 Vorführen des 
Fehlverhaltens 

Vorführen eines Kindes vor 
anderen 

  Kind auf eigene Tat 
reduzieren 

 

3.4.3 Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt 

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt können Körperverletzung, sexuelle Nötigung oder 

Missbrauch sein. Es sind Straftaten, die nach dem deutschen Strafgesetzbuch nach Anzeige 

verhandelt werden. In der Kita sind folgende Verhaltensweisen vorstellbar: 

Kind schlagen Kind einsperren/aussperren 

Kind, das gebissen hat, zurückbeißen Kind zum Essen zwingen 

Kind treten Kind zum Schlafen zwingen 

Kind am Arm zerren Jegliche Formen sexueller und/oder 
körperlicher Gewalt 

Kind schütteln  

Unbeabsichtigte Grenzverletzungen, Übergriffe jedweder Form und strafrechtliche Formen 

von Gewalt sind im vorliegenden Gewaltschutzkonzept meist im Kontext Fachkraft – Kind 

gemeint.  

Aber auch grenzüberschreitendes Verhalten in Bezug auf Kind- Fachkraft, Eltern- Kind, Kind- 

Eltern, Kind- Kind oder auch Eltern- Eltern werden kontinuierlich in den Blick genommen und 

entsprechend, nach Notwendigkeit, weiterverfolgt.  

Detaillierte Ausführungen siehe 4.1.7  
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4. Präventiver Kinderschutz 

 

4.1 Personalmanagement und Personalentwicklung 
Wichtige Regeln zu Prävention und Intervention ziehen sich durch alle Bereiche der 

Personalführung von der Personalauswahl über Mitarbeitergespräche bis hin zu 

Teamsitzungen. 

4.1.1 Personalauswahl- Persönliche Eignung der Beschäftigten (§72a SGB VIII) 

Voraussetzung des Zustandekommens des Arbeitsvertrags ist die Vorlage eines 

aktuellen erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 a Bundeszentralregistergesetz zur 

Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72 a SGB VIII. Das Führungszeugnis muss 

spätestens alle fünf Jahre aktualisiert vorgelegt werden. Die Einsicht und Feststellung, 

dass keine einschlägigen Straftaten vorliegen, wird durch die Personalabteilung des 

Bistum Limburg dokumentiert. 

4.1.2 Auswahlverfahren neue Mitarbeitende 

Im Bewerbungsgespräch werden die wesentlichen Bestandteile des 

Gewaltschutzkonzepts vorgestellt. Wir treten mit Bewerber: innen proaktiv in den 

Austausch und hinterfragen Haltung, Bild vom Kind, sowie pädagogisches Handeln. 

4.1.3 Bestandteil des Arbeits- (Honorar-) Vertrags/ Verhaltenskodex und 

Selbstverpflichtungserklärung 

Mit Einstellung unterschreiben neue Mitarbeitende die Selbstverpflichtungserklärung4 

des Bistum Limburg, sowie die Verhaltensampel der Einrichtung, die zuvor intensiv mit 

der Kitaleitung oder dem Träger erörtert wurde. 

4.1.4 Ehrenamtliche, Hospitierende, Praktikant*innen 

Ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kita, die im Kontakt zu Kindern stehen, müssen 

vor Aufnahme ihrer Tätigkeit ebenfalls ein erweitertes Führungszeugnis sowie eine 

Selbstverpflichtungserklärung vorlegen.  

Für Praktikantinnen mit kurzzeitiger Beschäftigung erfolgt eine Einweisung in unser 

Gewaltschutzkonzept durch die pädagogische Fachkraft, als verantwortliche 

Anleitung. Ebenfalls muss auch hier von Praktikanten eine 

Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet werden. 

4.1.5 Einarbeitung, regelmäßige Schulungen, Mitarbeitenden-Jahresgespräche (Träger- 

Leitung/ Leitung- Fachkräfte) 

Zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses findet für alle Beschäftigten eine 

Einweisung in die Konzeption sowie das einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzept 

statt Hierbei wird insbesondere der Verhaltenskodex erörtert und auf dessen 

verbindliche Einhaltung verwiesen. Im Mitarbeiter-Jahresgespräch besteht 

hinreichend Raum, die pädagogische Haltung und eventuellen Änderungsbedarf am 

Verhalten des Mitarbeitenden in den Blick zu nehmen.  

                                                      
4 Anhang 7.1 
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4.1.6 Fort- und Weiterbildung, Präventionsangebote, Fachberatung, Supervision 

Das Schutzkonzept des Bistums wird im 3-jährigen Turnus verbindlich für alle 

Mitarbeitenden geschult. Es gibt darüber hinaus 1-tägige online Veranstaltungen zu 

den wesentlichen Interventionsfragestellungen für Mitarbeitende, die neu in das Team 

kommen oder an der Teamschulung nicht teilnehmen konnten. Es besteht die 

Möglichkeit für Fortbildungen zum Gewaltschutz /zu mit spezifischen Fragestellungen 

sowie zur Supervision. Träger und Einrichtungen stehen mit Fachberatung sowie 

Kinderschutzreferent: innen des Bistum Limburg im Austausch.  

4.1.7 Die Verhaltensampel -  ein Führungs- und Steuerungsinstrument zum gelebten 

Kinderschutz 

Die Verhaltensampel ist ein Verhaltenskodex für die tägliche Arbeit der 

Mitarbeitenden. Sie verankert eine gemeinsame Haltung.  

Gemeinsam wurden klare Regelungen zu sensiblen, standardisierten 

Alltagssituationen erarbeitet und verbindlich festgelegt (z.B. schlafen, wickeln, essen). 
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Verhaltensampel: Essen und Trinken 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Das Kind muss alles probieren.

Das Kind muss alles aufessen/ leer trinken.

Wir entscheiden, was das Kind isst/ trinkt und in 
welcher Reihenfolge.

Wir entscheiden, wie viel das Kind essen muss.

Wir zwingen das Kind zum Essen und Trinken.

Wir drängen das Kind.

Wir schließen das Kind aus.

Wir füttern das Kind gegen den eigenen Willen.

Wir verbieten ein weiteres Frühstücken.

Wir untersagen Gespräche.

Wir entscheiden wo das Kind sitzt/ mit wem.

Alle Komponenten des Mittagessens kommen auf 
den Teller.

Wir animieren das Kind etwas zu essen was es 
nicht mag/ überhaupt zu essen.

Wir animieren das Kind mit "Beiß doch nochmal 
rein", "Du hast doch noch so einen schönen Apfel". 

Wir helfen dem Kind, ohne das es danach fragt.

Wir erinnern das Kind an vorherige Situationen und 
animieren es zu probieren.

Das Kind entscheidet was es isst, wie viel es isst 
und in welcher Reihenfolge.

Wir geben dem Kind die Möglichkeit zu 
frühstücken.

Wir akzeptieren die Entscheidung des Kindes, 
wenn es nicht frühstücken möchte.

Wir geben dem Kind die Möglichkeit, sich während 
des Essens mit anderen Kindern/ mit uns 
auszutauschen.

Wir bieten dem Kind Hilfe an, wenn es danach 
fragt.

Das Kind entscheidet, wo es sitzen möchte und 
neben wem es sitzen möchte.

Wir (eingeteilte päd. FK) nehmen am Mittagessen 
teil (Vorbildfunktion).

Toilettengänge sind während des Essens immer 
möglich.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Ankommen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir kritisieren das Verhalten des Kindes, wenn es 
sich verbal/ körperlich weigert zu bleiben.

Wir nehmen das Kind aus den Armen der Eltern, 
obwohl es dies nicht möchte.

Wir beachten das Kind nicht.

Wir geben dem Kind nicht die Möglichkeit frei zu 
wählen, was es gerne machen möchte.

Wir entscheiden über den Kopf des Kindes hinweg.

Wir nehmen das Kind aus den Armen der Eltern, 
wenn sie auf die Arbeit müssen/ Termine haben, 
obwohl das Kind es nicht möchte.

Wir geben dem Kind vor, in welches Fach es seine 
Jacke/ seinen Rucksack stellen soll.

Wir zeigen dem Kind die Möglichkeiten auf, was es 
machen kann (Spielen, Puzzle, Frühstück etc.).

Wir begrüßen und verabschieden jedes Kind.

Wir geben dem Kind die Zeit, die es braucht.

Wir lassen es in Ruhe ankommen und drängen es 
zu keiner Aktivität.

Wir lassen dem Kind die Möglichkeit sich 
selbständig auszuziehen. 

Auf Nachfrage des Kindes bieten wir dem Kind 
Hilfe an.

Wir respektieren familiäre Verabschiedungsrituale. 
Bei Bedarf unterstützen wir beim Verabschieden 
(bspw. Winken o. ä.).

Wir respektieren wie das Kind sich kleidet/ 
gekleidet ankommt.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Freispiel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir zwingen das Kind zur Teilnahme am Freispiel.

Wir verweigern dem Kind das Freispiel.

Wir verbieten Spielmaterialien/ Orte zum Spielen.

Wir nehmen ein Kind aus der Freispiel-Situation 
heraus - zum Wohle der anderen Kinder und der 
Gruppendynamik.

Das Kind entscheidet eigenständig, wo es spielen 
möchte (Ort) und mit was es spielen möchte 
(Spielmaterialien).

Wir beobachten das Kind während des Freispiels.

Wir stellen Materialien bereit (vorbereitete 
Umgebung).

Wir nehmen das Kind bei dem Aufstellen von 
Regeln mit.

Wir zeigen Regeln auf und erklären, dass diese in 
bestimmten Situationen eingehalten werden 
müssen.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Eingewöhnung 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir beachten das Kind und die Familie nicht.

Wir gehen nicht auf die Bedürfnisse und Wünsche 
des Kindes oder der Familie ein.

Wir geben das Tempo der Eingewöhnung vor und 
beachten das Tempo des Kindes nicht.

Wir schicken die Begleitperson weg, obwohl das 
Kind/ die Begleitperson noch nicht bereit ist/ sind.

Wir nehmen das Kind aus den Armen der 
Begleitperson.

Wir bieten eine sanfte Trennung an, auch wenn 
das Kind noch nicht bereit ist (bspw. bei 
Schwierigkeit im Moment der Trennung oder bei 
Berufstätigkeit der Sorgeberechtigten).

Wir heißen das Kind und die Familie Willkommen.

Wir stellen dem Kind und der Familie die 
Einrichtung und das Personal vor.

Wir nehmen die Bedarfe der Familie wahr und 
berücksichtigen diese im Hinblick auf die 
Rahmenbedingungen/ Möglichkeiten.

Wir richten unseren Blick immer auf das Kind.

Wir akzeptieren die Rituale der Familie und geben 
hierfür die benötigte Zeit.

Wir akzeptieren die Distanz des Kindes. 

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Schlafen/ Ausruhen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 
Wir zwingen das Kind zum Liegen bleiben.

Wir berücksichtigen die Bedürfnisse des Kindes 
nicht. 

Wir berücksichtigen keine Rituale von zuhause.

Wir erlauben dem Kind nicht, sein Kuscheltier/ 
Schnuller o.ä.  mitzunehmen.

Wir bieten keine Schlaf-/ Ruhemöglichkeiten an. 

Wir stören aktiv die Ruhe-/ Schlafphasen.

Wir treffen die Entscheidung, das Kind mit zum 
Schlafen zu nehmen (sprachlich begleitet/ erklärt).

Wir wecken das Kind (aufgrund von Abholzeit o.ä.).

Wir berücksichtigen die Bedürfnisse des Kindes 
(zeitlicher Aspekt, körperliche Bedürfnisse (bspw. 
Hand halten)).

Wir schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Wir berücksichtigen die Rituale von zuhause 
(bspw. Kuscheltiere, Schnuller).

Wir ermöglichen Ruhephasen (über den Tag 
verteilt).

Wir halten Schlafwache.

Das Kind entscheidet selbständig, ob es schläft 
oder ruht.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Sprache und Wortwahl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir sprechen nicht wertschätzend, nicht respektvoll 
und sind mithilfe unserer Sprache wertend.

Wir schreien.

Wir sprechen in einem unangemessenen Ton.

Wir nutzen einen Kosenamen (bspw. Mausi o.ä.) 
für das Kind.

Wir reden lauter, um eine Distanz zu überbrücken, 
obwohl es besser wäre zu dem Kind hinzugehen.

Wir sprechen mit jedem wertschätzend, respektvoll 
und nicht wertend.

Wir nutzen keine Schimpfworte, keine 
Beleidigungen und sind mithilfe der Sprache nicht 
diskriminierend. 

Wir lassen jeden aussprechen.

Wir sprechen in einem ruhigen und der Umgebung 
angepassten Ton.

Wir sprechen mit dem Kind auf Augenhöhe.

Wir verwenden eine einfache (verständliche) 
Sprache.

Bei Bedarf nutzen wir digitale Hilfsmittel (bspw. 
Übersetzer).

Wir nutzen sprachunterstützende Kommunikation.

Wir unterstützen unsere Kommunikation durch 
Mimik und Gestik. 

Wir schaffen Sprachanreize.

Wir unterstützen das Kind beim Spracherwerb.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Umgang mit Regelverstößen/ Begrenzung von Kindern 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir bestrafen das Kind.

Wir sind inkonsequent.

Wir schließen das Kind aus.

Wir gehen den Regelverstößen nicht nach.

Wir begrenzen in Gefahrensituationen das Kind, 
ohne es nach seiner Erlaubnis zu fragen (zum 
Eigenschutz, Schutz anderer Kindern).

Wir stellen gemeinsam mit dem Kind (den Kindern) 
Regeln und die darauf folgenden Konsequenzen 
auf. Die Konsequenzen haben etwas mit dem 
Verhalten des Kindes zu tun und sind 
verhältnismäßig.

Wir halten uns an die vereinbarten Regeln.

Wir setzen die Konsequenzen um.

Wir sind nicht nachtragend. 

Wir lassen eine geklärte Situation ruhen.

Wir geben dem Kind einen Neustart.

Wir gehen mit dem Kind auf die Situation ein.

Wir sprechen über die Regelverstöße und suchen 
gemeinsam nach einer Lösung/ nach einem 
Lösungsweg.

Wir informieren das Kind über die Folgen seines 
Handelns. 

Wir informieren das Kind, welcher Vorfall an seine 
Eltern kommuniziert wird.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 

 



21 
 

Verhaltensampel: Körperkontakt 

 

  

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 
Wir nehmen das Kind ohne seine Erlaubnis auf 
den Schoß, am Arm, an der Hand.

Wir berühren das Kind ohne seine Erlaubnis.

Wir küssen das Kind.

Wir stellen in Gefahrensituationen und in 
Situationen von Begrenzungen, um den 
Eigenschutz des Kindes und den Schutz anderer 
Kinder zu gewehren, Körperkontakt zu dem Kind 
her, ohne dies um Erlaubnis zu fragen.

Wir lassen Körperkontakt zu, unter 
Berücksichtigung unserer eigenen Grenzen und 
die des Kindes.

Bei Bedarf bieten wir Körperkontakt an (Hand 
halten beim Treppe laufen, auf den Schoß 
nehmen, trösten o.ä.) und fragen das Kind um 
Erlaubnis.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Beachtung der Intimsphäre (Wickeln, Toilettengang, Umziehen, Pflegen)  

 

  

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir respektieren keine Intimsphäre.

Wir schauen über die Toilettentüren.

Wir zögern das Wickeln heraus.

Wir ignorieren eine volle Windel.

Wir wickeln nicht, auch wenn die Windel des 
Kindes voll ist.

Wir verweigern das Wickeln und schicken das Kind 
zur Toilette.

Wir verweigern beim Toilettengang Hilfe.

Wir ziehen das Kind im Gruppengeschehen/ 
Gruppenraum um.

Wir lassen das Kind nur in Windel bekleidet/ 
unbekleidet durch die Kita laufen.

Wir wickeln ein Kind aus hygienischen Gründen, 
obwohl das Kind nicht gewickelt werden möchte.

Wir ziehen ein Kind aus hygienischen Gründen um, 
obwohl das Kind dies nicht möchte.

Ein Kind, was noch eine Windel trägt, wird von uns 
gewickelt.

Wir wickeln alle (alle meint hier päd. FK).

Wir begleiten den Wickelvorgang/ die 
Pfelgehandlung sprachlich.

Wir lassen das Kind entscheiden, wann es mit dem 
Toilettentraining beginnt. Das Kind gibt das Tempo 
vor. Wir nehmen uns die Zeit, die das Kind 
benötigt.

Wir begleiten, auf Wunsch/ Nachfrage, das Kind 
bei Toilettengängen. 

Das Kind entscheidet, ob es beim Toilettengang 
steht oder sitzt.

Wir ziehen, auf Wunsch/ Nachfrage/ bei Bedarf, 
das Kind um.

Wir halten die Sanitäranlagen sauber.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: An- und Auskleiden der Kinder 

 

  

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 
Wir ziehen das Kind, ohne seine Erlaubnis, an/ 
aus.

Wir verweigern Hilfe.

Wir belehren und kritisieren das Kind.

Wir stellen die Aussage des Kindes in Frage.

Wir vergleichen das Kind mit anderen Kindern.

Wir motivieren das Kind sich an-/ auszuziehen.
Wir lassen das Kind sich selbständig an-/ 
ausziehen.

Wir unterstützen/ bieten Hilfe an, wenn das Kind 
uns danach fragt.

Wir geben dem Kind die benötigte Zeit.

Wir sind geduldig.

Wir begleiten die Situation während des An-/ 
Ausziehens sprachlich.

Wir ermutigen das Kind während des An-/ 
Ausziehens.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung 

nicht förderlich ist 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Elterngespräch mit den Sorgeberechtigten 

 

 

 

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir führen keine Elterngespräche.

Wir nehmen uns den Eltern und deren Anliegen/ 
Bedarfe nicht an.

Wir agieren nicht einfühlsam.

Wir zeigen wenig/ kein Verständnis für die Anligen 
der Eltern.

Wir sind nicht wertschätzend im Rahmen der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.

Wir führen regelmäßige Elterngespräche.

Wir nutzen das Vertrauensverhältnis, um alle 
relevanten Themen neutral und ohne 
Vorverurteilung anzusprechen.

Wir gehen einfühlsam auf Eltern zu.

Wir sind ehrlich und transparent.

Wir agieren aus der Grundhaltung heraus mit den 
Eltern in einer Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft zu stehen.

Wir sorgen für eine angenehme 
Gesprächsatmosphäre.

Wir dokumentieren Elterngespräche mittels eines 
Protokolls.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Körpererkundung der Kinder 

 

 

 

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir erkennen kein unangemessenes Verhalten und 
intervenieren nicht.

Wir ignorieren das Unwohlsein oder die Angst des 
Kindes und sprechen dies nicht an.

Wir erlauben dem Kind/ den Kindern 
Körpererkundungen im öffentlichen Raum/ 
unsicheren Rahmen.

Wir verbieten die Körpererkundungen des Kindes.

Wir ermahnen das Kind, wenn wir Aktivitäten im 
Bereich der Körpererkundungen beobachten.

Wir sehen die Erkundung des eigenen Körpers als 
eine entwicklungsbedingte Phase an.

Gemeinsam mit dem Kind/ den Kindern werden 
klare Regeln und Richtlinien festgelegt.

Wir gewähren Körpererkundungen in einem 
sicheren und respektvollen Rahmen.

Wir achten darauf, dass Körpererkundungen 
angemessen sind und dass sich alle beteiligten 
Kinder in der Situation wohlfühlen.

Ein Kind kann jederzeit NEIN sagen, wenn es sich 
unwohl fühlt und die Regeln nicht befolgt werden.

Wir achten darauf, dass die Spiele und Aktivitäten 
altersgerecht und entwicklungsangemessen sind.

Wir stärken das Selbstbewusstsein und das 
Selbstverständnis des Kindes.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Konfliktgespräch unter den Mitarbeitenden 

 

 

 

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 
Wir schreien uns gegenseitig an.

Wir greifen uns persönlich an.

Wir führen das Gespräch mitten im Kita-Alltag.

Wir sprechen über den anderen Mitarbeitenden 
mit Dritten.

Wir ignorieren Kolleg:innen und lassen sie "links 
liegen".

Wir machen uns gegenseitig Vorwürfe. Wir sprechen höflich und auf Augenhöhe 
miteinander.

Wir sprechen in Ich-Botschaften.

Wir bleiben fachlich und werden nicht persönlich.

Wir suchen das Gespräch mit der/ dem Kolleg:in.

Wir nehmen bei Bedarf das Leitungsteam mit zum 
Gespräch.

Wir sind aufmerksam.

Wir behandeln unseren Gegenüber so wie auch wir 
behandelt werden möchten.

Wir sind lösungsorientiert.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Konfliktgespräch mit den Sorgeberechtigten 

 

 

 

 

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir führen das Gespräch alleine. 

Wir führen das Gespräch zwischen Tür und Angel.

Wir dokumentieren den Gesprächsverlauf nicht.

Wir lassen persönliche Sympathien einfließen.

Wir sind nicht vorbereitet.

Wir sprechen uns nicht mit Kolleg:innen/ dem 
Leitungsteam ab.

Wir führen das Gespräch in einem "rauhen Ton".

Wir halten während des Gesprächs keinen 
Blickkontakt. 

Wir führen ein höfliches Gespräch.

Wir bereiten das Gespräch gut vor.

Wir führen das Gespräch mit mindestens zwei 
pädagogischen Fachkräften.

Wir dokumentieren den Gesprächsverlauf/ das 
Ergebnis.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Begrüßung, Verabschiedung, Auftreten 

 

 

 

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 

Wir ignorieren das Kind.

Wir nehmen uns keine Zeit für die Anliegen und die 
Bedarfe des Kindes.

Wir sind unhöflich und nicht respektvoll.

Wir sind in einem Gespräch und begrüßen/ 
verabschieden das Kind nebenbei.

Wir wünschen einen guten Morgen/ einen schönen 
Tag/ ein schönes Wochenende.

Wir gehen in ein kurzes Tür- und Angelgespräch 
mit dem Kind.

Wir notieren wichtige Informationen im 
Übergabebuch/ in der Anwesenheitsliste.

Wir geben wichtige Informationen beim Abholen 
des Kindes weiter.

Wir treten freundlich, höflich, respektvoll und 
hilfsbereit auf.

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel: Begrüßung, Verabschiedung, Auftreten gegenüber Sorgeberechtigten 

 

 

 

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 
Wir nehmen uns keine Zeit für die Anliegen/ die 
Bedarfe der Eltern.

Wir sind nicht ansprechbar/ wir ignorieren die 
Eltern.

Wir geben keine Informationen weiter.

Wir teilen keine wichtigen Ereignisse in Bezug auf 
den Kita-Alltag mit.

Wir haben wenig Zeit für die Anliegen der Eltern. 

Wir führen Tür- und Angelgespräche nebenbei.

Wir begrüßen Eltern in der Kita.

Wir treten respektvoll und höflich auf.

Wir nehemn uns Zeit für die Anliegen der Eltern.

Wir verabschieden Eltern aus der Kita.

Wir wünschen einen guten Morgen/ einen schönen 
Tag/ ein schönes Wochenende.

Wir zeigen Interesse am familiären Alltag.

Wir erkundigen uns nach aktuellen Gegebenheiten 
im familiären Kontext. 

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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Verhaltensampel aus Sicht der Sorgeberechtigten: Zusammenarbeit Eltern - Mitarbeitende 

 

 

 

  

Pädagogisches 

undfachlich-

professionelles 

Verhalten 
Wir verhalten uns unqualifiziert. 

Wir schreien Eltern an.

Wir geben Eltern keine Informationen weiter.

Wir kommunizieren nicht mit Eltern.

Wir haben kein Interesse an der Zusammenarbeit.

Wir verweigern die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Wir üben Gewalt gegenüber Eltern aus.

Wir dokumentieren die Entwicklungsschritte des 
Kindes nicht.

Wir reden aufbrausend und in einem "rauen Ton" 
mit den Eltern.

Wir tauschen uns in unregelmäßigen Abständen 
mit den Eltern aus.

Wir geben in unregelmäßigen Abständen 
Informationen an die Eltern weiter.

Wir führen keine klare Kommunikation bzw. 
einseitige Kommunikaton (z. B. Informationen nur 
von Eltern/ nur von Erzieher:innen).

Wir zeigen Interesse nur dann, wenn es von Vorteil 
ist.

Wir gehen respektvoll und wertschätzend 
miteinander um.

Wir tauschen uns regelmäßig und auf Augenhöhe 
aus (bspw. Tür- und Angelgespräche, 
anlassbezogenen Gespräche, 
Entwicklungsgespräche, Telefonate).

Wir kommunizieren offen miteinander.

Wir pflegen eine gute Bildungs- und 
Erziehungsparternschaft zum Wohle des Kindes.

Wir zeigen gegenseitiges Interesse und 
Engagement.

Wir dokumentieren die Entwicklungsschritte des 
Kindes und geben diese Informationen in 
regelmäßigen Abständen an die Eltern weiter. 

Pädagogisches und fachlich-

professionelles Verhalten 

Wünschenswertes Verhalten 

 

Kritisches pädagogisches Verhalten 

Grenzwertiges Verhalten 

Verhalten, das für die Entwicklung nicht 

förderlich ist  

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogisches Fehlverhalten/ 

Grenzüberschreitung 

Inakzeptables Verhalten 

 

Inakzeptables Verhalten 
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4.2 Organisationsentwicklung 
Die Katholischen Kitas der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill gehören zum Bistum 

Limburg. Klare Strukturen in den Bereichen Kinder, Eltern, Personal, Glaube, Organisation, 

Ressourcen sowie Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind in einheitlichen 

Prozessen geregelt. 

Diese Verfahrensabläufe dienen dazu allen am Prozess Beteiligten Sicherheit, Orientierung 

und die benötigten Rahmenbedingungen für eine gute pädagogische Arbeit zum Wohl der 

uns anvertrauten Kinder und Familien zu geben. 

4.2.1 Klare Organisationsstrukturen 

Leitung und Träger sind Vorbild für einen wertschätzenden und Grenzen achtenden Umgang 

mit Kindern, Eltern sowie Kolleg: innen und stehen in besonderer Verantwortung. 

Die operative Verantwortung für die Umsetzung von Prozessen und Maßnahmen hinsichtlich 

Prävention und Intervention obliegt den Leitungs-Teams der jeweiligen 

Kindertageseinrichtung. Sie verantworten ebenfalls die Aufrechterhaltung der inklusiven, 

schützenden Kultur in den Häusern. In rechtlicher Verantwortung steht der Träger. 

Den pädagogischen Fachkräften steht angemessen genug Zeit zur Verfügung, wie in Form von 

pädagogischer Vor- und Nachbereitungszeit, Fortbildungsmöglichkeiten als auch diversen 

Teamsettings, sich mit den Inhalten des Gewaltschutzkonzeptes auseinanderzusetzen wie 

auch diese gemeinschaftlich regelmäßig zu evaluieren und weiterzuentwickeln.  

Die hauswirtschaftlichen Mitarbeitenden der Kitas werden geführt durch Die Leitungsteams 

der Häuser, die der Kita-Koordination auf Trägerebene berichten. 

Teamentwicklung 

Die Schutzkraft unseres Konzepts liegt neben einem gemeinsamen Verständnis und gelebter 

Haltung im gegenseitigen Vertrauen. 

Nur so können, wie in der Risiko- und Potentialanalyse (Kapitel 5) beschrieben, gegenseitige 

Hilfestellungen und Rückmeldungen erfolgen und Überlastungssituationen lassen 

bestmöglich vermieden werden. 

 

4.2.2 Vernetzung und Kooperation 

 

Mit Kooperationspartnern, Institutionen und fachkundigen Experten wollen wir gemeinsam 

unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden. Dabei leisten wir uns gegenseitig 

Unterstützung und beraten uns zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und deren Familien. 

Unsere Einrichtung steht über die Kitakoordination in ständigem Austausch mit dem Träger.  

Einrichtungen und Träger arbeiten mit diversen Institutionen, fachkundigen Experten und 

Kooperationspartnern zusammen: 

 Neue Friedensschule Merkenbach, Sinn, Hörbach  
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 Frühförderstelle in Herborn-Burg 

 Fachschule für Sozialpädagogik, Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz 

 Jugendamt, Kreisjugendamt 

 Kindertagestätten in und um Sinn 

 Katholische Kitas im Bistum Limburg 

 Gesundheitsamt 

 Therapeuten wie Logopäden, Ergotherapeuten, Krankengymnasten 

 Kinderärzte, Zahnärzte 

 Erziehungsberatungsstelle 

 
Gemeinsam mit den Kindern pflegen wir Kontakte zu anderen Organisationen, wie: 

 Feuerwehr 

 Polizei 

 Förster 

 den Anlässen/ Projekten entsprechender Personen und Organisationen 

Relevante Kontaktdaten in Bezug auf Gewaltschutz sind im Anhang 7.2 hinterlegt.5 

4.3 Beteiligung von Kindern, Eltern und Team 

4.3.1 Ziele und Definition - Partizipation in der Kita 

„Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen, entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand, beteiligt zu werden. Beteiligung heißt, Kinder als Betroffene in 

Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme zuzugestehen.“6 

Die Beteiligung von Kindern bedeutet Mit- und Selbstbestimmung in der Gestaltung der 

eigenen Aktivitäten. Kinder lernen Mitverantwortung zu übernehmen und agieren als 

Experten eigener Sache. Das Kindesalter spielt keine Rolle für die Beteiligung als solche, 

sondern nur für die Beteiligungsform. Bei der Auswahl der Inhalte und Methoden, ist darauf 

zu achten, dass die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse, aber auch auf die 

Beteiligungsfähigkeit geachtet wird, welche die Diversitäten mitbringen.  

Eine gelebte Alltagsdemokratie gibt dem Kind weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und 

ein ideales Lern- und Übungsfeld, insbesondere bei folgenden Kompetenzen: 

Emotionale und soziale Kompetenz 

 Die eigenen Sichtweisen (Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Kritik, Meinungen, Grenzen) 

erkennen, äußern, begründen und vertreten. Ebenso die der anderen zu respektieren 

und einzuhalten. 

 Die eigenen Interessen mit anderen Interessen in Einklang bringen. 

 Die Sichtweisen anderer wahrnehmen und respektieren. 

 Zwischenmenschliche Konflikte über eine faire Auseinandersetzung austragen 

und einer Lösung zuführen; Fähigkeiten und Techniken erwerben, die für eine 

                                                      
5 Anhang 7.2 
6 Vgl. HBEP S. 106 
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konstruktive Gesprächs- und Streitkultur und ein gutes Konfliktmanagement 

erforderlich sind. 

Demokratische Kompetenz 

 Gesprächsregeln und Gesprächsdisziplin (Zuhören, Ausredenlassen) kennen und 

anwenden. 

 Bei inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Interessenslagen 

aufeinander zugehen, Kompromisse eingehen und damit eine gemeinsame Lösung 

aushandeln, die auf einen Interessensausgleich abzielt. 

 Sich damit abfinden und es aushalten, wenn die eigenen Meinungen und Interessen 

nicht zum Zuge kommen (Frustrationstoleranz); sich der Mehrheitsentscheidung 

fügen. 

 Erfahren, dass man auf seine Umgebung einwirken, etwas erreichen und selbst etwas 

bewirken kann und dies dann hinterher auch verantworten muss; nach und nach 

bewussten Entscheidungen treffen lernen. 

 Sicherheit im Umgang mit demokratischen Aushandlungsprozessen erlangen. 

 

Verantwortungsübernahme 

 Verantwortung für sich und andere übernehmen, für andere ein Vorbild sein. 

 Sich zuständig fühlen für die eigenen Belange und die der Gemeinschaft. 7 

4.3.2 Wie realisieren wir die Beteiligung von Kindern in unserem pädagogischen Handeln?  

 

                                                      
7 Vgl. HBEP S. 107 
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4.3.3 Beteiligung von Eltern  

Kinder erwerben in ihrer Familie Kompetenzen und Einstellungen, die für das weitere Leben 

von Bedeutung sind. Es ist die Aufgabe von Kindertageseinrichtungen Eltern bei Lernprozessen 

ihrer Kinder zu unterstützen. Eltern sind „Spezialisten“ für ihr Kind und somit ist eine 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften unabdingbar, und für die 

Bildungs- und Erziehungsaufgabe notwendig. Durch diese Zusammenarbeit können 

sogenannte Schlüsselsituationen von Kindern wahrgenommen und ihre Entwicklung 

unterstützt werden. Das Kind erlebt, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte eine positive 

Einstellung zueinander haben. Die bestehende Erziehungspartnerschaft soll zu einer 

Bildungspartnerschaft ausgebaut werden. Das bedeutet, dass Erziehung und Bildung zu einer 

gemeinsamen Aufgabe werden und damit einhergehend auf gegenseitigen Respekt, 

Anerkennung und Akzeptanz aufbauen. 

 

Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen und Betreuungsvertrag 

 Das Betreuungsverhältnis wird gemäß „Betreuungsvertrag Hessen“8 über das Bistum 

Limburg geregelt. 

 Es besteht ein Kooperationsverhältnis, das auf Gleichberechtigung angelegt ist. 

 Die Gestaltung, Abläufe und Beendigung des Vertragsverhältnisses sowie die Rechte 

und Pflichten sind ausgehandelt. 

Elterngespräche: 

 Regelmäßig finden Elterngespräche statt. Diese beinhalten einen Austausch von 

Informationen (z.B. Entwicklungsstand des Kindes, Bildungsangebote, pädagogischer 

Ansatz usw.) zwischen Eltern und Fachkräften. 

 Hierbei unterscheiden wir z.B.: zwischen Entwicklungsgesprächen (Entwicklung des 

Kindes in der letzten Zeit), Anlassgesprächen (bei aktuellen Fragen und 

Herausforderungen), Tür- und Angelgesprächen, Aufnahme- und 

Übergabegesprächen. 

Mitbestimmung der Eltern 

 Elterninteressen werden, beispielsweise durch den Elternbeirat, vertreten. 

 Eltern haben ein Mitspracherecht über allgemeine Bestimmungen und Bildungsziele. 

 Regelmäßige Evaluation anhand von Fragebögen oder Blitzabfragen. 

 Planung und Mitwirkung bei Festen und Feiern. 

Bildungspartnerschaft durch gemeinsames pädagogisches Handeln  

Eltern sind in Projektarbeiten und deren Planung miteinbezogen. Beispielhaft wären hier die 

unterschiedlichen Vorschulaktivitäten zu nennen, bei denen die Eltern Unterstützer und 

                                                      
8 Anhang 7.3 
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Begleiter sind oder auch die Vater-Kind- Aktion „Nistkästen bauen“, gemeinsam mit dem 

NABU. 

Stärkung der Elternkompetenz  

Die Elternbildung wird durch die Nutzung von Angeboten der Kindertagesstätte gestärkt, so 

z.B.: die Organisation von Elternabenden, Elternbeiratssitzungen, Weitergabe von 

Fachartikeln zu unterschiedlichen pädagogischen Inhalten, usw. 

Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren  

Räume der Einrichtung können Eltern für pädagogische Aktionen zur Verfügung gestellt 

werden (z.B. Gesprächskreise, pädagogische Elternabende, Aktivitäten des Fördervereins)9 

4.3.4 Beteiligung von Team, Einrichtung und Träger 

In einem Team arbeiten heißt, nicht alleine arbeiten. Die Mitarbeitenden verfolgen ein 

gemeinsames Ziel: 

 

Zum Wohle des Kindes und der Familien handeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine gute Teamarbeit unabdingbar: 

 sich absprechen 

 sich gegenseitig unterstützen  

 sich Rat suchen oder Rat geben 

 ein Feedback geben 

 sich austauschen 

 sich auf die/ den Anderen verlassen können 

…sind wichtige Pfeiler der Pädagoginnen und ein wertvolles Gut in unserem Haus. 

Unsere gemeinsamen Teambesprechungen finden abwechselnd im Klein- und Großteam 

wöchentlich statt. 

Hier tauschen sich alle Mitarbeitenden gemeinsam über die pädagogische Planung und die 

Einzelförderung der Kinder aus, besprechen Organisatorisches, planen Aktionen, bereiten 

Feste vor und legen Termine fest. Vor den Teambesprechungen hat jeder Mitarbeitende die 

Möglichkeit seine Themenwünsche mitzuteilen, sodass diese Berücksichtigung finden.  

Vier Tage im Kalenderjahr ist die Einrichtung für Konzeptionstage des Personals geschlossen. 

 Regelmäßiges Lesen von Fachliteratur und die Teilnahme an Fortbildungen dienen der 

Weiterentwicklung von Kompetenzen und pädagogischer Haltung. 

 Teamsupervision und Teamfortbildungen helfen bei der Lösung von Problemen und 

unterstützen den pädagogischen Alltag 

                                                      
9 Vgl. HBEP S.109f. 
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In allen Settings ist eine professionelle pädagogische Haltung und Einstellung zur Partizipation 

unverzichtbar. Ohne sie ist eine gute Beteiligung von Kindern und Eltern nicht möglich. 

Wie sieht eine gute Beteiligung, Mitbestimmung und gleichberechtigtes Miteinander im Team 

aus?  

Im Folgenden werden exemplarisch Beispiele auf Einrichtungsebene skizziert, die auf die 

Zusammenarbeit zwischen den Leitungsteams der Einrichtungen wie auch auf Leitungsteams 

und Träger zu übertragen sind. 

 Gesamtteam aller Fachkräfte- hier ist jeder Mitarbeitende aufgefordert sich aktiv zu 

beteiligen 

 individuelle Fortbildungswünsche finden Berücksichtigung 

 Dienstplangestaltung nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der eigenen, familiären 

Bedarfe  

 individuelle Fähigkeiten und Talente der Mitarbeiter: in optimal nutzen 

 Mitarbeitergespräche zur Weiterentwicklung der Fachkräfte in unserem Haus 

 Projektwünsche der Fachkräfte werden nach Möglichkeit und einrichtungsbezogen 

realisiert 

 auch Praktikant: innen werden zum gemeinsamen, professionellen Handeln angeleitet 

 die ganz eigene Persönlichkeit wird angenommen, wertgeschätzt und als wichtiger Teil 

des Ganzen gesehen 

 

Durch die Möglichkeit, sich im Team einbringen zu können, gleichberechtigt gesehen zu 

werden und mit seinen ganz eigenen Fähig- und Fertigkeiten die Arbeit in unserer Kita sowie 

in der Kirchengemeinde unterstützen zu können ist eine Anerkennung gegenüber jedem 

einzelnen Teammitglied möglich. 

Nur durch gelebte Partizipation und Reflexion, auch unter den Mitarbeitenden ist eine gute, 

wertschätzende Arbeit möglich. 

4.4 Beschwerdewege für Kinder, Eltern und Mitarbeitende 

4.4.1 Ziele und Definition 

Anregungen und Beschwerden können von Kindern, Eltern, Mitarbeitenden und allen an der 

Kita beteiligten Personen in Form von Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder 

Anfragen ausgedrückt werden. 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich abhängig 

vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über eine 

verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder 

Zurückgezogenheit ausdrücken kann. Während sich ältere Kitakinder schon gut über Sprache 

mitteilen können, muss die Beschwerde der Jüngeren sensibel aus dem Verhalten des Kindes 

wahrgenommen werden. Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der pädagogischen 

Fachkraft sind essentielle Voraussetzungen für eine sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse 

des Kindes.  
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Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist es, die Belange ernst zu nehmen, den 

Beschwerden nachzugehen, diese möglichst abzustellen und Lösungen zu finden, die alle 

mittragen können. Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und 

Verbesserung unserer Arbeit in der Einrichtung. Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und 

eine Chance, das Recht der Kinder und Eltern auf Beteiligung umzusetzen. Dies erfordert 

partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht als 

lästige Störung, sondern als Entwicklungschance begreift.  

Ein systematisches Beschwerdemanagement hilft uns, die Qualität unserer Arbeit fortlaufend 

zu verbessern und die Zufriedenheit, unserer Kunden und Mitarbeitenden zu erhöhen. 

4.4.2 Prozesse zum Beschwerdeverfahren 

Jede Beschwerde sollte in einem angemessenen Rahmen sowie an einem angemessenen Ort 

vorgetragen und besprochen werden. 

Beschwerdeverfahren für Kinder 

Prozessziel/e: 

Sich beschweren oder Anregungen geben können alle Kinder, die mit der Kita zu tun haben. 

Beschwerden/Anregungen von Kindern verstehen wir als Form der Beteiligung/ Partizipation. 

Diese werden umgehend bearbeitet, damit ggfs. Korrekturmaßnahmen/ Beschwerdelösungen 

eingeleitet werden können. Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu 

verstehen, die sich abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in 

verschiedener Weise über eine verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, 

Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann. Während sich die älteren Kita- Kinder 

schon gut über Sprache mitteilen können muss die Beschwerde der Jüngeren sensibel aus dem 

Verhalten des Kindes wahrgenommen werden. Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der 

pädagogischen Fachkräfte/ weitere Beteiligten sind unbedingt Voraussetzung für eine 

sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes. 

Nr. Schritt 
Nächster 
Schritt 

Verant-
wortlich 

Dokument Anmerkung 

1. Beschwerde/Anregung 
entgegennehmen 

2. Alle MA ­ Beschwerde-
formular für 
Kinder 

Beschwerdeformular liegt 
gut erreichbar in der Kita 
aus. MA begleiten das Kind 
verbale Beschwerden 
schriftlich festzuhalten. 

2. Vorgehensweise zur 
Beschwerde mit dem 
Kind klären 

3. Alle MA ­ Beschwerde-
formular für 
Kinder 

Sorgfältige Überprüfung zur 
Vermeidung von 
Fehlbeurteilungen! 
Gesetzliche Grundlagen 
und eigenes Leitbild/ 
Konzeption/ BEP/ AFB als 
Kriterium heranziehen! 
Kind über die weitere 
Vorgehensweise 
einbeziehen. 
 

3. Bearbeitung der 
Beschwerde Kita- 
intern 

4. Alle MA/ 
EL/evtl. T 

­ Beschwerde-
formular für 
Kinder 

Gespräche ggfs. im Team/ 
beteiligte MA/ EL-MA/ evtl. 
EL-T/ Sorgeberechtigte. 
Grenzverletzendes 
Verhalten in Bezug auf das 
Gewaltschutzkonzept 



38 
 

 

Das Beschwerdeformular für Kinder ist im Anhang 7.4 hinterlegt.10 

Umgang mit Beschwerden und Anregungen der Sorgeberechtigten 

 

Prozessziel/e: 

Sich beschweren oder Anregungen geben können alle Eltern, die mit der Kita zu tun haben. 

Beschwerden/Anregungen von Eltern verstehen wir als Form der Elternbeteiligung. Diese 

                                                      
10 Anhang 7.4 

­ Gewaltschutzkon
zept 

müssen eigenständig 
behandelt werden. 
Kind auf Kind entscheidet 
EL. Sowohl bei MA auf Kind 
als auch bei 
Sorgeberechtigte auf Kind 
erfolgt eine Info an den 
Träger. 
 

4. Veränderung möglich 
und sinnvoll?  

Nein: 5. 
Ja: 6. 

Alle MA/ 
EL/stv. 
EL/T 
 

-ggfs. 
Gesprächsprotokoll    
(von Kind/ MA/ EL 
und 
Sorgeberechtigten) 
oder Teamprotokoll 

Sonstige beteiligte 
Personen, zeitliche Abfolge, 
gemeinsame 
Beschwerdebearbeitung 
werden festgehalten. 
Notwendige Informationen 
an Team/ 
Sorgeberechtigten/ Träger. 

5. Gespräch/ 
Rückmeldung an 
Kind/ 
Sorgeberechtigte 

ENDE Alle MA/ 
EL/stv. 
EL/T 

- 
Beschwerdeformular 
für Kinder 

Nicht alle Beschwerden und 
Anregungen haben 
Veränderungen zur Folge. 
Werden Anregungen nicht 
aufgegriffen  
oder lassen sich die Gründe 
für die Beschwerde nicht 
beseitigen, dies dem Kind 
freundlich mitteilen und 
begründen.  

6.  Beschwerdelösung/ 
Vereinbarung/ 
zeitlicher Ablauf 

7. Alle MA/ 
EL/stv. 
EL/T 

­ Korrekturmaßnah
me 

­ Beschwerdeform
ular für Kinder 

Mit dem Kind absprechen, 
welche Lösungen 
angestrebt werden, welche 
Möglichkeiten bestehen. 

7. Gemeinsame 
Überprüfung der 
Korrekturmaßnahme   

Wenn 
beseitigt 
dann 8. 
 
Beschwerd
e besteht 
weiterhin 
dann 3. 

Alle MA/ 
EL/stv. 
EL/T / 
beschwer
degebend
es Kind/ 
evtl. 
Sorgebere
chtigte 

- 
Beschwerdeformular 
für Kinder 

Kind und Mitarbeitende 
geben Rückmeldung ob 
durch Korrekturmaßnahme 
Beschwerde beseitigt wurde 
oder weitere Veränderungen 
notwendig sind. 
 

8. Dokumente 
entsprechend der 
Fristen archivieren 

ENDE EL ­ Managementbew
ertung 
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werden schnellstmöglich bearbeitet, damit ggfs. Korrekturmaßnahmen/ Beschwerdelösungen 

eingeleitet werden können. 

Nr. Schritt 
Nächster 
Schritt 

Verant-
wortlich 

Dokument Anmerkung 

1. Beschwerde/Anregung 
entgegennehmen 

2. Alle MA ­ Beschwerde-
formular oder 
Beschwerdeproto
koll für Eltern 
 

Beschwerdeformular liegt 
gut sichtbar in der Kita aus. 

2. Vorgehensweise zur 
Beschwerde klären 

3. EL ­ Beschwerde-
formular oder 
Beschwerdeproto
koll für Eltern 

Sorgfältige Überprüfung zur 
Vermeidung von 
Fehlbeurteilungen! 
Gesetzliche Grundlagen 
und eigenes Leitbild/ 
Konzeption als Kriterium 
heranziehen! 
 

3. Bearbeitung der 
Beschwerde Kita- 
intern 

4. EL ­ Beschwerde-
formular oder 
Beschwerdeproto
koll für Eltern 

Gespräche ggfs. im Team/ 
beteiligte MA/ EL-MA/ evtl. 
EL-T/ evtl. Elternbeirat. 

4. Veränderung möglich 
und sinnvoll?  

Nein: 5. 
Ja: 6. 

EL -ggfs. Gesprächs- 
oder Teamprotokoll 

Beteiligte Personen, 
zeitliche Abfolge, 
gemeinsame 
Beschwerdebearbeitung 
werden festgehalten. 
Notwendige Informationen 
an Team/Träger. 

5. Gespräch/ 
Rückmeldung an 
Eltern 

ENDE EL/T - 
Beschwerdeprotokol
l 

Nicht alle Beschwerden und 
Anregungen haben 
Veränderungen zur Folge. 
Werden Anregungen nicht 
aufgegriffen  
oder lassen sich die Gründe 
für die Beschwerde nicht 
beseitigen, dies dem 
Beschwerdeführer 
freundlich mitteilen und 
begründen.  

6.  Beschwerdelösung/ 
Vereinbarung/ 
zeitlicher Ablauf 

7. EL/T ­ Korrekturmaßnah
me 

­ Beschwerdeproto
koll 

Mit den Eltern absprechen, 
welche Lösungen 
angestrebt werden, welche 
Möglichkeiten bestehen, 
einen Ausgleich für 
eventuell entstandene 
Schäden oder 
Unannehmlichkeiten zu 
schaffen. 

7. Gemeinsame 
Überprüfung der 
Korrekturmaßnahme   

Wenn 
beseitigt 
dann 8. 
 
Beschwerd
e besteht 
weiterhin 
dann 3. 

EL/Eltern  Eltern geben Rückmeldung 
ob durch 
Korrekturmaßnahme 
Beschwerde beseitigt wurde 
oder weitere Veränderungen 
notwendig sind. 
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Das Beschwerdeformular für Eltern ist im Anhang 7.5 hinterlegt.11 

Umgang mit Beschwerden und Anregungen der Mitarbeitenden 

Prozessziel/e: 

Sich beschweren oder Anregungen geben können alle Mitarbeitenden, die mit der Kita zu tun 

haben. Beschwerden/Anregungen von Mitarbeitenden verstehen wir als Form der 

Beteiligung. Diese werden schnellstmöglich bearbeitet, damit ggfs. Korrekturmaßnahmen/ 

Beschwerdelösungen eingeleitet werden können. 

 

                                                      
11 Anhang 7.5 

8. Dokumente 
entsprechend der 
Fristen archivieren 

ENDE EL ­ Managementbew
ertung 

 

Nr. Schritt 
Nächster 
Schritt 

Verant-
wortlich 

Dokument Anmerkung 

1. Beschwerde/Anregung 
entgegennehmen 

2. EL/stv. 
EL/T 

­ Beschwerde-
formular oder 
Beschwerdeproto
koll für 
Mitarbeitende 

Beschwerdeformular liegt 
gut erreichbar in der Kita 
aus. 

2. Vorgehensweise zur 
Beschwerde klären 

3. EL/stv. 
EL/T 

­ Beschwerde-
formular oder 
Beschwerdeproto
koll für 
Mitarbeitende 

Sorgfältige Überprüfung zur 
Vermeidung von 
Fehlbeurteilungen! 
Gesetzliche Grundlagen 
und eigenes Leitbild/ 
Konzeption/ BEP/ AFB/ AVO 
als Kriterium heranziehen! 
 

3. Bearbeitung der 
Beschwerde Kita- 
intern 

4. EL/stv. 
EL/T 

­ Beschwerde-
formular oder 
Beschwerdeproto
koll für 
Mitarbeitende 

Gespräche ggfs. im Team/ 
beteiligte MA/ EL-MA/ evtl. 
EL-T/ MAV. 

4. Veränderung möglich 
und sinnvoll?  

Nein: 5. 
Ja: 6. 

EL/stv. 
EL/T 

-ggfs. Gesprächs- 
oder Teamprotokoll 

Sonstige beteiligte 
Personen, zeitliche Abfolge, 
gemeinsame 
Beschwerdebearbeitung 
werden festgehalten. 
Notwendige Informationen 
an Team/Träger. 

5. Gespräch/ 
Rückmeldung an 
Mitarbeitende 

ENDE EL/stv. 
EL/T 

- 
Beschwerdeprotokol
l 

Nicht alle Beschwerden und 
Anregungen haben 
Veränderungen zur Folge. 
Werden Anregungen nicht 
aufgegriffen  
oder lassen sich die Gründe 
für die Beschwerde nicht 
beseitigen, dies dem 
Beschwerdeführer 
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Das Beschwerdeformular für Mitarbeitende ist im Anhang 7.6 hinterlegt.12 

4.5 Leitfaden zur sexuellen Bildung13 

4.5.1 Einleitung  

In einem ganzheitlichen und vorurteilsbewussten Ansatz ist die körperliche, soziale, kulturelle 

und geschlechtsspezifische Entwicklung der Kinder in die pädagogische Gesamtkonzeption der 

Kita eingebettet. 

Sie konkretisiert den fachlichen Umgang aller Beteiligten mit kindlicher Sexualität und 

geschlechterbewusster Pädagogik im Kitaalltag. Die Kinder werden somit auch im Bereich der 

sexuellen Bildung gefördert, geschützt und altersgerecht beteiligt. Dementsprechend 

bedeutet kindgerechte sexuelle Bildung in der Kita: 

• den Bedürfnissen und Gefühlen der Kinder vertrauensvoll zu begegnen 

• sie in ihrem Körper und Geschlecht positiv zu bestätigen 

• sie in der Gestaltung von Beziehungen zu unterstützen 

• sie mit altersgerechtem Wissen um körperliche Vorgänge vertraut zu machen und 

ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu erweitern 

• mit ihnen ein ausgewogenes Gefühl für Nähe und Distanz zu entwickeln 

Wir begegnen demnach den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Wissbegierde positiv, 

beantworten Fragen altersgemäß und fördern durch eine liebevolle Atmosphäre die 

Experimentierfreude und Erlebnisse rund um den Körper. 

4.5.2 Körperliche/ sexuelle Bildung als wichtiger Faktor 

• Eine Geschlechtsidentität entwickeln, mit der man sich wohlfühlt 

                                                      
12 Anhang 7.6 
13 Vgl. AWO Frankfurt, Markus Fischer-Reitgassl 

freundlich mitteilen und 
begründen.  

6.  Beschwerdelösung/ 
Vereinbarung/ 
zeitlicher Ablauf 

7. EL/stv. 
EL/T 

­ Korrekturmaßnah
me 

­ Beschwerdeproto
koll 

Mit den Mitarbeitenden 
absprechen, welche 
Lösungen angestrebt 
werden, welche 
Möglichkeiten bestehen, 
einen Ausgleich für 
eventuell entstandene 
Schäden oder 
Unannehmlichkeiten zu 
schaffen. 

7. Gemeinsame 
Überprüfung der 
Korrekturmaßnahme   

Wenn 
beseitigt 
dann 8. 
 
Beschwerd
e besteht 
weiterhin 
dann 3. 

EL/stv. 
EL/T/ 
beschwer
degebend
e MA 

 Mitarbeitende geben 
Rückmeldung ob durch 
Korrekturmaßnahme 
Beschwerde beseitigt wurde 
oder weitere Veränderungen 
notwendig sind. 
 

8. Dokumente 
entsprechend der 
Fristen archivieren 

ENDE EL/T ­ Managementbew
ertung 
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• Einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben 
• Ein Grundwissen über kindliche Sexualität erwerben und lernen darüber offen 

sprechen zu können  
• Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

 

4.5.2.1 Sexualpädagogisches Konzept der Kita  

 

Eine altersgerechte Sexualerziehung verstehen wir als Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit. Es geht darum, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und ihnen eine sichere und 

unterstützende Umgebung zu bieten, in der sie ihren Körper und die Beziehungen zu 

anderen auf natürliche Weise erkunden können. Dabei ist es wichtig, die Unterschiede 

zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität zu verstehen und zu respektieren. 

Kindliche Sexualität  

Die Sexualität von Kindern unterscheidet sich von der der Erwachsenen. Kinder erleben ihre 

Empfindungen mit all ihren Sinnen. Während sie ihren Körper erkunden, erleben sie 

angenehme Gefühle. Kinder durchlaufen eine Entwicklung, zu der auch ihre Sexualität gehört. 

Dies ist von Bedeutung, da es ihnen hilft, sich in ihrem eigenen Körper wohlzufühlen. Je nach 

Alter zeigt sich die kindliche Sexualität unterschiedlich. 

Einige Merkmale der kindlichen Sexualität/ Sexuelles Verhalten von Kindern:  

• unbefangen, spielerisch, spontan und sinnlich 
• Kinder erkunden neugierig ihren eigenen Körper und möglicherweise den von anderen 

(bspw. den Körper berühren, Erkunden von Genitalien, Benennen von 
Geschlechtsteilen) 

• Teil der psychischen und körperlichen Entwicklung des Kindes 
• Interesse an eigenen Ausscheidungen 
• Sexuelle Identität 
• Selbststimulation 
• Gefühl von Scham bei Nacktheit 
• Eifersucht und Rivalität 
• Rollenspiele (z. B. Mutter, Vater, Kind) 
• Doktorspiele 
• Interesse an Erwachsenen (z. B. Anfassen) 
• nicht zielgerichtet und meistens ganzheitlich 
• unbefangen und spontan  
• neugierig und spielerisch 
• Wunsch nach Nähe, Geborgenheit und Vertrauen 
• nicht an zukünftigen Handlungen orientiert, sondern in der Gegenwart 
• Sexuelle Handlungen werden nicht als sexuelles Agieren gedeutet 
• nicht auf Erregung und Befriedigung ausgelegt 

 
Pädagogischer Umgang 
Unser pädagogischer Ansatz im Umgang mit kindlicher Sexualität berücksichtigt den 
Entwicklungsstand des Kindes. Dabei stützen wir uns auf die grundlegenden Werte unserer 
pädagogischen Arbeit. Das heißt, wir sprechen mit dem Kind über das, was passiert, benennen 
es und erklären es bei Bedarf. Fragen der Kinder beantworten wir auf eine altersgerechte Art 
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und Weise. Sexualität wird weder zum Tabu gemacht noch besonders betont oder 
hervorgehoben. Da Sexualität zur Entwicklung dazu gehört, gehen wir damit unbefangen um. 
Wir beantworten die Fragen der Kinder zu Sexualität - dabei sprechen wir der Situation 
angepasst, altersgerecht und am Kind und seiner Entwicklung orientiert. Dies geschieht stets 
im Dialog mit dem Kind, sodass dies Rückfragen stellen kann. Innerhalb der Einrichtung 
verwenden wir eine einheitliche Sprache. 
Die Kinder lernen darüber hinaus, was Nähe und Distanz bedeutet. Sie müssen hierbei 
wichtige Erfahrungen machen können. Kinder haben das Recht, eigene Grenzen zu setzen, und 
es ist die Pflicht der anderen, diese Grenzen zu respektieren. Das Erleben und Setzen 
persönlicher Grenzen in der Kita bietet einen wirksamen Schutz vor generellen 
Missbrauchserfahrungen.  

• Die Kinder bestimmen, welche Nähe sie möchten/ zulassen möchten. 
• Wir ermutigen die Kinder dies zu kommunizieren. 
• Wir ermutigen die Kinder „Nein“ zu sagen. 
• Wir schützen die Intimsphäre der Kinder. 
• Wir beachten die Signale der Kinder. 
• Wir erkennen die Kinder in ihrer Persönlichkeit an. 

 

Umgang mit Doktorspielen 
Doktorspiele sind in unserer Kita erlaubt, da sie zu einer gesunden Entwicklung der Kinder 
beitragen und Möglichkeiten zur Sinneswahrnehmung, zum Wohlbefinden, zur 
Grenzerfahrung und zur Selbstbestimmung bieten. 

• Für die Doktorspiele ist ein sicherer und vertrauensvoller Rahmen erforderlich. 
Doktorspiele dürfen nicht in abgeschlossenen und nicht einsehbaren Räumen 
stattfinden. 

• Das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Beteiligten sind hierbei essenziell, um den 
Kindern eine positive Erfahrung von Nähe und Geborgenheit zu ermöglichen. 

• Die Spiele finden nur im gegenseitigen Einvernehmen statt, wobei eine 
gleichberechtigte Teilnahme der Kinder im Hinblick auf Alter, Entwicklungsstand und 
Rollenverteilung gewährleistet sein muss. 

• Jedes Kind entscheidet selbst über seine Teilnahme an den Spielen, und ein „Nein" 
wird von allen respektiert. 

• Das Spiel kann jederzeit von jedem Kind beendet werden, ohne Zwang oder Druck. Es 
ist nicht erlaubt andere Kinder zum Mitspielen zu drängen oder zu überreden. 

• Es wird darauf geachtet, dass keine Körperöffnungen durch Spiele betroffen werden. 
Es ist verboten etwas in Körperöffnungen einzuführen. 

• Es gibt keine Geheimhaltungspflicht; Kinder sind ermutigt, ihre Erfahrungen und 
Gefühle offen zu teilen. 

• Die Hose bleibt während der Spiele an. 
• Küssen ist im Einvernehmen erlaubt – außer im Genitalbereich. 

 
Es gibt bestimmte Situationen, in denen wir als pädagogische Fachkräfte besonders achtsam 
sein müssen und in denen Handlungsbedarf besteht.  
Dies können folgende Situationen sein:  

- Kinder berühren Erwachsene an unangemessenen Körperstellen 
Wir reagieren in solchen Fällen behutsam und klar. Wir erklären den Kindern, dass es 
bestimmte Grenzen gibt, die respektiert werden müssen. Dabei nutzen wir einfache 
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und altersgerechte Sprache, um den Kinder zu vermitteln, welche Körperstellen privat 
sind und warum es wichtig ist persönliche Grenzen zu achten.  

- Grenzmissachtung der Kinder untereinander 
Wir intervenieren, um den betroffenen Kindern zu helfen, die Bedeutung von 
persönlichen Grenzen zu verstehen.  

- Verletzungen bei Doktorspielen 
Wir beobachten solche Spiele, um sicherzustellen, dass sie ohne Verletzungen und im 
Einklang mit den Umgangsregeln des respektvollen Miteinanders ab. 

 
Unser Ziel ist es, durch präventive Aufklärung, klare Kommunikation und den Dialog mit den 
Kindern und Eltern eine sichere und respektvolle Umgebung zu schaffen.  
Wir legen großen Wert auf:  

- Frühzeitige Intervention: Wir greifen in den Momenten ein, in denen die Kinder mit 
unangemessenen Verhaltensweisen konfrontiert werden, um Missverständnisse zu 
klären und richtiges Verhalten zu fördern. 

- Altersgerechte Aufklärung: Wir vermitteln altersgerechte Informationen über 
Körpergrenzen, Empathie und Sicherheit. 

- Elternarbeit: Wir informieren über die Situation(en), die wir beobachten und bieten 
Unterstützung an, um das Thema auch im familiären Umfeld angemessen zu 
besprechen. 

- Fortbildung und Reflexion: Die pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig an 
Schulungen teil, um regelmäßig ihr Wissen aufzufrischen. 

 
Dieser Umgang sorgt dafür, dass die Sexualerziehung im pädagogischen Alltag unserer Kita 

natürlich integriert wird, die Kinder sich sicher und respektiert fühlen und die Eltern in den 

Prozess eingebunden sind. 

Erziehungspartnerschaft 

In unserer Kita legen wir großen Wert auf eine vertrauensvolle, offene und informative 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Gemeinsam mit den Eltern streben wir eine gute 

Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes an. So möchten wir die Eltern über unsere 

Arbeitsweise, unsere pädagogische Arbeit informieren und einen aktiven Austausch mit ihnen 

gestalten. Im Rahmen von jährlich stattfindenden ausführlichen Entwicklungsgesprächen 

werden neben der kindlichen Entwicklung auch die kindliche Sexualität thematisiert. Einigen 

Eltern erscheint insbesondere dieses Thema ungewohnt oder sogar unangenehm. Wir 

nehmen wahr, dass es hierbei einerseits teilweise um persönliche Überzeugungen 

andererseits manchmal auch um Unsicherheiten gehen kann. Dennoch ist es uns ein wichtig, 

offen und transparent darüber zu sprechen. Kindliche Sexualität ist ein natürlicher Teil der 

Entwicklung und es ist von Bedeutung, dass wir gemeinsam eine sichere Umgebung für das 

Kind schaffen. Gleichzeitig möchten wir den Eltern die Möglichkeit geben, sich aktiv 

einzubringen. Die gemeinsamen Gespräche bieten eine wertvolle Gelegenheit, die gemachten 

Beobachtungen zu teilen, Fragen zu stellen und sich über die pädagogischen Ziele 

auszutauschen. Gemeinsam können wir so sicherstellen, dass das Kind in einem Umfeld 

aufwachsen, das von Offenheit und gegenseitigem Verständnis geprägt ist. 
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Sexuelle Vielfalt und Diversität 

Der Umgang mit sexueller Vielfalt und Diversität spielt eine wichtige Rolle in unserer 
sexualpädagogischen Arbeit. Wir nähern uns diesem Thema mit einer inklusiven 
Grundhaltung.  
Wir leben Vielfalt und Diversität in unserer Einrichtung und betrachten dies als eine von vielen 
menschlichen Unterschiedlichkeiten. Dazu gehört, dass wir verschiedene Familienmodelle (z. 
B. 
Patchwork- und Regenbogenfamilien) akzeptieren und offen für sie sind. Wir erkennen, dass 
es geschlechtsvariante Kinder gibt, die sich hinsichtlich ihres biologischen Geschlechts, ihrer 
Geschlechtsidentität oder ihres Rollenverhaltens von der Mehrheit unterscheiden. 
Wir schaffen eine offene und respektvolle Umgebung, in der jedes Kind unabhängig von 
Geschlecht oder sexueller Identität akzeptiert und wertgeschätzt wird. Durch eine 
altersgerechte Aufklärung sorgen wir dafür, dass alle Kinder sicher und geschützt aufwachsen. 
Diskriminierung und Ausgrenzung haben bei uns keinen Platz - wir setzen auf ein inklusives 
Miteinander, das die Vielfalt und Individualität jedes Kindes stärkt. 
 

4.5.3 Wertschätzende pädagogische Grundhaltung 

Es ist wichtig, dass die Kinder die Funktionen und Bezeichnungen aller Körperteile 

kennenlernen. Selbstverständlich beinhaltet das auch die Geschlechtsorgane.  

 

Es ist ein Anliegen, Kindern altersentsprechende Antworten auf ihre Fragen zu Liebe, 

Sexualität, Zeugung und Geburt zu geben. Gezielt unterstützen wir das durch bereitgestellte 

Bücher, geschlechter- und vorurteilsbewusstes Spielmaterial sowie durch spezifische 

Angebote. Wir bieten den Kindern einen geschützten und betreuten Rahmen, in dem sie 

eigene Erfahrungen sammeln können. Sie lernen hierbei ihren Körper kennen und entwickeln 

dabei ein positives Körpergefühl.  

 

Gemeinsam erarbeiten wir hierfür Regeln und Grenzen und ermöglichen es ihnen, sich im Spiel 

mit anderen zu erfahren oder sich an einen geschützten und privaten Ort zurückzuziehen. 

Kinder, die ihren Körper und ihre eigenen Grenzen kennen, sind in der Lage, auch die Grenzen 

anderer zu respektieren. Sie sollen auch das Thema Sexualität betreffend stark und 

selbstbewusst sein sowie lernen, dass sie selbstverständlich und klar „Ja“ oder „Nein“ sagen 

können.  

Dabei haben wir die Kinder im Blick und unterstützen sie, wann immer sie uns brauchen.  

Wir fördern die Kinder jenseits von Geschlechtsklischees, indem wir sie in der Ausgestaltung 

ihrer individuellen Geschlechtsidentität (diese steht nicht immer in Übereinstimmung mit dem 

biologischen Geschlecht) und davon, was sie für sich selbst darunter verstehen, unterstützen 

und begleiten.  

Unsere Haltung zur Geschlechterbewussten Pädagogik beruht auf der Anerkennung 

vielfältiger Lebensweisen und betont Chancengerechtigkeit und Inklusion. Der Umgang mit 

Geschlechtlicher Vielfalt in unseren Kindertagesstätten ist informiert, offen und respektvoll.  

 

Ebenso selbstverständlich wie Eltern beispielsweise beim Wickeln und Waschen der Kinder 

die Arme, die Beine oder den Bauch benennen, sollten sie auch die Geschlechtsorgane 
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behandeln. So lernen die Kinder Bezeichnungen für alle Körperteile, was wiederum für den 

Aufbau eines positiven Körpergefühls von enormer Bedeutung ist.  

Die Fachkräfte setzen dieses bei ihrer Arbeit in den Kitas um und achten darauf, angemessene 

und geeignete Bezeichnungen bei der Benennung der Genitalien zu verwenden. Von Beginn 

an sollen Kinder lernen, dass das Sprechen über den Körper und die Sexualität 

selbstverständlich ist und sich nicht außerhalb der Norm befindet. Voraussetzung dafür ist ein 

angemessener Wortschatz.   

Wir signalisieren damit Offenheit für diese Themen. All dieses „Handwerkszeug“ benötigen 

Kinder, um über missbräuchliche Erlebnisse reden zu können. Wenn Kinder in die Phase 

kommen, mit Sprache zu experimentieren und anfangen, die Wirkung sexualisierter und 

sexistischer Schimpfwörter auszuprobieren, gehen wir mit den Kindern ins Gespräch und 

erklären ihnen gegebenenfalls altersentsprechend die Bedeutung dieser Wörter. So lernen 

Kinder, dass manche Wörter verletzten oder, missachtend wirken und deshalb nicht 

gebraucht werden sollen. 

 

4.5.4 Reflexionsfähigkeit der pädagogischen Fachkräfte 

Alle Mitarbeitenden der Kitas respektieren die individuellen Wünsche des Kindes nach Nähe 

und Distanz. Uns ist es sehr wichtig, dass jedes Kind das Maß an Nähe bekommt, das es 

braucht, um sich in der Kita sicher und beschützt zu fühlen.  

Wir achten sehr sensibel auf die Signale jedes Kindes und orientieren uns an den jeweiligen 

Bedürfnissen. 

Abhängig vom Alter benötigen Kinder in unterschiedlichem Maße körperliche Nähe. Die 

Jüngsten brauchen noch viel Schutz und körperliche Zuwendung. Je älter die Kinder werden, 

desto mehr verändert sich das und sie erkunden häufig ihr Umfeld und der Wunsch nach 

körperlicher Nähe zu den Mitarbeitenden nimmt ab. 

Die Mitarbeitenden achten sehr genau und feinfühlig darauf, wann die Kinder Zuwendung und 

Trost brauchen und bleiben bei ihnen, bis sie sich wieder wohl fühlen und wieder explorieren 

können. 

Hierbei achten wir sehr darauf, dass intime Zärtlichkeiten wie beispielsweise Küsse allein der 

Familie vorbehalten bleiben. Im Gegenzug achten die Fachkräfte auch auf ihre eigenen 

Grenzen und erklären, warum sie nicht – besonders von älteren Kindern – geküsst oder an 

intimen Stellen angefasst werden möchten. So lernen die Kinder, dass sowohl sie selbst als 

auch pädagogische Fachkräfte für sich selbst entscheiden können, wieviel körperliche Nähe 

sie zulassen möchten. Zudem lernen sie durch die Vorbildfunktion der Mitarbeitenden, sich 

selbstbestimmt zu verhalten und „Nein“ zu unerwünschtem Verhalten zu sagen. 

Reflexion, gegenseitiges Feedback, kollegiale Beratung und das Einhalten der 

Verhaltensampel im Bereich der sexuellen Bildung ist immer wieder Bestandteil der 

konzeptionellen Arbeit und wird stets hinterfragt, weiterentwickelt und angepasst. 
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4.5.5 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

Jede Familie ist einzigartig und besonders und sexuelle Bildung in den Kitas kann nur gelingen, 

wenn neben dem Team und den Kindern auch die Familien mit einbezogen werden. Die 

Familien sind die wichtigsten Wegbereiter bei der Entwicklung ihrer Kinder.  

Durch ihre Erziehung, das Vor- und Zusammenleben und ihre Feinfühligkeit prägen sie ihre 

Kinder bereits im Säuglingsalter. Die Kinder erlernen in der Familie Rituale, kulturelle 

Besonderheiten und Weltanschauungen. Dazu gehören auch bewusste und unbewusste 

Mitteilungen über den Körper, das Geschlecht, soziale Bindungen, Beziehungen und 

Kommunikation sowie die Achtung des eigenen Körpers und den des anderen. Hierbei 

berücksichtigen wir die Verschiedenheit der Familien und sind sensibel und vorurteilsbewusst 

gegenüber den unterschiedlichen Kulturen, Lebens- und Familienformen und 

Erziehungswerten. 

Es ist ein gemeinsames Ziel von Kita und Familie, die Kinder zu selbstbewussten, 

selbstbestimmten und empathischen Menschen zu erziehen.  

Dieses gelingt nur, wenn Kinder gestärkt und unterstützt werden, sich in ihrem Körper 

wohlfühlen, Unbehagen klar benennen können und so stark werden, sich gegen sexuelle 

Übergriffe zu verteidigen bzw. diese zu erkennen und sich Hilfe zu holen indem sie 

„Handwerkszeug“ (siehe 4.5.3) nutzen.
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5. Risiko- und Potenzialanalyse & abgestufte Zonen von Intimität 

 

  
Schutz-
faktor 

vorhanden 
 

  
Hoher 

Schutzfaktor 

 

 
Bereich / 
Kategorie  

 
Schutzfaktor 

 
 
 

 
 

  
 

Maßnahmen zur Stabilisierung 
und Erweiterung des 

Schutzfaktors 

Personal  
 

Regelmäßige Schulung 
zum Schutzkonzept, 
regelmäßige; 
Fortbildungen zu den 
Themen Kinderschutz/ 
Prävention; 
regelmäßige 
Supervision und 
Reflexion im Team 

   
X 

Anwesenheitslisten/ 
Schulungsmaterialien bei 
Schulungen und anschließende 
Reflexion im Team über die 
Inhalte der Schulung; 
Angebot von regelmäßigen 

Reflexionsgesprächen und 

Supervisionen, um das Personal 

zu unterstützen und zu entlasten 

Räumliche 
Umgebung 

Räume, die Einblicke 
ermöglichen; sichere 
und altersgerechte 
Ausstattung (in Betreff 
Mobiliar) 

   
X 

Ausschnitte, die in den Türen 
eingelassen sind nicht zustellen 
oder zuhängen, so dass immer ein 
Einblick möglich ist; 
Nutzung von 
Gestaltungselementen, die 

Name der Kita:  Katholische Kindertagesstätte St. Josef 

Datum: Juli 2024 

Mitwirkende: Kita-Team (päd. FK) 
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Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung fördern 

Pädagogischer 
Alltag 

Klare Regeln und 
Rituale; regelmäßige 
Schulungen/ 
Weiterbildungen für 
das Personal 

  
X 

 Förderung der Kinder in ihrer 
Selbstwahrnehmung und ihrem 
Selbstbewusstsein 

Allgemeine 
Arbeitsabläufe 

Strukturiertes 
Vorgehen bei 
alltäglichen Aufgaben; 
transparente 
Kommunikation im 
Team 

  
X 

 Einbindung der Kinder in einfache 
Aufgaben, um ihre Fähigkeiten 
und ihr 
Verantwortungsbewusstsein zu 
stärken (Eigen- und 
Selbständigkeit) 

Organisatorische 
Strukturen 

Klare Hierarchien und 
Verantwortlichkeiten 

  
X 

 Förderung einer offenen 
Kommunikationskultur und eines 
respektvollen Miteinanders; 
Entwicklung und 
Implementierung von klaren 
Verhaltensrichtlinien (siehe 
Verhaltensampel) und 
Notfallplänen 

Elternarbeit Regelmäßiger offener 
und klarer Austausch 
mit den Eltern; 
(Gesprächs-) 
Dokumentation 

  
X 

 Enge Zusammenarbeit mit den 
Eltern;  
regelmäßige 
Informationsveranstaltungen und 
transparente Kommunikation 
über die Schutzmaßnahmen in 
der Kita 
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Risiko  

vorhanden 
 

  
Hohes 
Risiko  

 

 

 
Bereich / Kategorie  

 
Risiko  

 
 
 

 
 

  
 

 

Maßnahmen zur Minimierung des 
Risikos  

Eingangsbereich, Flur Engstellen; 
potenzielle 
Konfliktzonen; 
verglaste Türen 
bieten Einblick 
auch von Dritten  

 
X 

  Klare Strukturierung des 
Eingangsbereiches/ des Flures; 
regelmäßige Überprüfung der 
Sichtbarkeit durch Fenster und 
Türen; 
Festlegen von festen Flurdiensten 
(im Dienstplan), um die Aufsicht 
durch das Personal zu 
gewährleisten; 
Überprüfung der Besucher: innen 
durch das Personal 

Garderobe Engstellen und 
Haken können zu 
Verletzungsgefahre
n führen; 
es besteht die 
Möglichkeit 
unbeaufsichtigter 
Interaktionen 
(Kind(er) – Kind 
(er); Kind(er) – 
Erwachsene(r)) 

  
X 

 Aufsicht (Flurdienst) durch das 
Personal zu Stoßzeiten wie dem 
Bringen und dem Abholen der 
Kinder;  
regelmäßige Überprüfung der 
Garderobe auf mögliche Gefahren 
wie bspw. lose Haken und 
Aufbewahrungssysteme für 
Wechselkleidung (Boxen o.ä.) 
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Sanitärbereich Kinder Fehlende Intim-
/Privatsphäre; 
zugehaltene 
Toiletten-Türen 
können zu 
unbeaufsichtigten 
Situationen führen 

  
X 

 Transparente und nachvollziehbare 
Regeln für die Begleitung der 
Kinder während des 
Toilettenganges; regelmäßige 
Überprüfung des Sanitärbereichs; 
Einbau von (halbhohen) 
Trennwänden bei den 
Toilettenkabinen   

Wickelbereich Fehlende Intim-
/Privatsphäre; 
unbeaufsichtigte 
Situationen; 
aufgrund der Höhe 
des Wickeltisches 
besteht eine 
erhöhte 
Unfallgefahr durch 
einen Sturz 

 
X 

  Regelmäßige Überprüfung des 
Wickeltisches und Sicherstellung, 
dass kein unbeaufsichtigter Zugang 
über die Treppe auf den 
Wickeltisch möglich ist, d.h. 
Abschließen der Treppe nach 
Benutzung des Wickeltisches  

Schlafraum/ Bibliothek Unbeaufsichtigte 
Zeiten; potenzielle 
Gefahren durch 
Möbel 
(herausziehbare 
Betten);  
unbeaufsichtigter 
Interaktionen 
(Kind(er) – Kind 
(er); Kind(er) – 
Erwachsene(r)) 

 
X 

  Regelmäßige Überprüfung des 
Raumes; 
klare Regeln zur Überwachung 
während Ruhe- und Schlafzeiten 
(persönliche Schlafwache) 
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Personal-/Gäste-WC Kinder könnten 
sich hier allein mit 
Erwachsenen 
aufhalten, ohne 
dass andere es 
bemerken 

 
X 

  Zutritt nur für Personal/ Besucher: 
innen gewähren; Zugang für Kinder 
verbieten 

Büro/ Team-
Arbeitsraum/ Team-
Pausenraum 

unbeaufsichtigte 
Begegnungen/ 
Interaktionen 
möglich 

 
X 

  Zugang für Kinder strikt regulieren 
und nur in Begleitung von Personal 
gestatten;  
Sichtfenster in die Türen einbauen, 
um die Transparenz zu erhöhen 

Lagerraum im hinteren 
Teil der Einrichtung/ 
Abstellraum im 
Eingangsbereich 

Abgelegener 
Raum; 
Risiken durch 
ungesicherte 
Gegenstände/ 
Materialien; 
unbeaufsichtigte 
Begegnungen/ 
Interaktionen 
möglich 

  
X 

 Abschließbare Türen installieren 
und den Zugang für Kinder 
komplett verbieten; gefährliche 
Gegenstände und Materialien 
sicher lagern/ aufbewahren; 
keine 1:1 Betreuung in diesem 
Raum  

Putzraum Abgelegener Raum 
im 
Eingangsbereich; 
Risiken durch 
Reinigungsmittel 
oder andere 
Gefahrenstoffe 

  
X 

 Abschließbare Tür installieren und 
den Zugang für Kinder verbieten; 
gefährliche Reinigungsmittel sicher 
und entsprechend des 
Lagerungshinweises lagern/ 
aufbewahren;  
keine 1:1 Betreuung in diesem 
Raum  
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Küche Scharfe 
Gegenstände, 
heiße Oberflächen 
und elektrische 
Geräte stellen eine 
erhebliche Gefahr 
dar, wenn sich 
Kinder 
unbeaufsichtigt in 
der Küche 
aufhalten 

  
X 

 Kinder dürfen nur unter Aufsicht 
und zu bestimmten Zeiten die 
Küche betreten (klare Regelungen);   
bei Bedarf 
Sicherheitsvorkehrungen wie 
bspw. Kindersicherungen an 
Schubladen und Schränken 
einbauen 

Außengelände Bereiche wie bspw. 
hinter dem 
Bauwagen sind 
weniger einsehbar 
und ermöglichen 
unbeobachtete 
Situationen;  
hinter Bäumen und 
Sträuchern können 
Kinder außer 
Sichtweite geraten;  
Verletzungsgefahr 
durch 
unsachgemäß 
gewartete 
Spielgeräte 

  
X 

 Regelmäßige Rundgänge des 
Personals, um die Sicherheit auf 
dem Außengelände zu 
gewährleisten;  
Markierung der Grenzen und 
Sensibilisierung der Kinder für 
diese Bereiche; 
Festlegen von Grenzen 
(gemeinsam mit den Kindern) und 
Aufstellen von Sichtmarkierungen;   
stetige Kontrolle durch das 
Personal während des Aufenthalts 
im Freien (Wahrung der 
Aufsichtspflicht);  
klare Aufsichtspflichten/-
regelungen für das Personal; 
jährliche Inspektion der Spielgeräte 
(TÜV-Prüfung) 
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Abgestufte Zonen von Intimität  

(nach Jörg Maywald 2018, Sexualpädagogik in der Kita, S.78) 

Erste Zone mit höchster Stufe von 
Intimität 
 

Toilettenbereich und Wickelbereich 
Definition: Bereiche und Situationen, die eine sehr enge körperliche Nähe erfordern und besonders sensibel 
sind (bspw. Körperpflege, Umkleiden, Wickeln). 
Umgang: Nur ausgewählte und vom Kind akzeptierte (Bezugs-)Personen sind involviert. Erzieher: innen 
gehen besonders behutsam vor, erklären jeden Schritt und respektieren die Grenzen des Kindes. 

Zweite Zone mit etwas geringerer 
Intimität 
 

Schlafbereich und Kuschelecke  
Definition: Bereiche und Situationen, in denen eine engere körperliche Nähe notwendig ist, aber immer noch 
unter Einhaltung von Regeln und mit Zustimmung des Kindes. 
Umgang: Erzieher: innen achten auf das Wohlbefinden des Kindes und fragen nach Erlaubnis für körperliche 
Unterstützung. Die Privatsphäre wird respektiert, und das Kind kann mitbestimmen, wer hilft. 

Dritte Zone mit deutlich geringerer 
Intimität 
 

Gruppenraum sowie dazugehörende weitere Räume, wie zum Beispiel Funktionsräume 
Definition: Bereiche, in denen gelegentlich körperliche Nähe vorkommt, jedoch unter klaren Regeln und 
Aufsicht. 
Umgang: Körperliche Nähe entsteht durch Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Helfen bei Bastelprojekten 
oder beim Spielen sowie bei Hilfestellungen bei Bewegungslandschaften. Berührungen sind funktional und 
kurz. 

Vierte Zone mit wenig Intimität 
(halböffentlicher bzw. öffentlich 
einsehbarer Bereich) 
 

Eingangsbereich, Flure, Küche, Räumlichkeiten für die Erzieher: innen, evtl. Elternecke oder Elterncafé, 
Außengelände 
Definition: Bereiche und Situationen, in denen keine oder nur minimale körperliche Nähe erforderlich ist. 
Umgang: Kinder und Erzieher: innen halten eine höfliche Distanz ein. Körperliche Berührungen sind selten 
und meist auf Begrüßung oder Trost beschränkt. 

Fünfte Zone ohne Gewährleistung 
von Intimität (öffentlicher Raum)  

Öffentlich zugängliche Orte wie Spielplätze, Schwimmbäder, Parks, Wälder etc. 
Definition:  Bereiche und Situationen, in denen keine körperliche Nähe erforderlich ist. 
Umgang: Während eines Aufenthaltes im öffentlichen Raum, z.B. auf Spielplätzen oder beim Einkauf, sind 
alle Kinder und pädagogischen Fachkräfte angemessen bekleidet. 
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6. Intervenierender Kinderschutz 

6.1 Definition und Indikatoren der Kindeswohlgefährdung  
Sowohl der Begriff „Kindeswohl“, als auch der Begriff „Kindeswohlgefährdung“ sind 

unbestimmte Rechtsbegriffe. Daher gibt es in Gesetzestexten keine rechtsverbindlichen 

Definitionen.  

Die Auseinandersetzung mit den Begriffen ermöglicht ein gemeinsames Bewusstsein und eine 

einheitliche Verwendung der Begrifflichkeiten im Team.  

Kindeswohl kann beschrieben werden: 

„Mit Kindeswohl wird ein Rechtsgut aus dem deutschen Familienrecht und aus der EU-

Grundrechtscharta bezeichnet, welches das gesamte Wohlergehen eines Kindes oder 

Jugendlichen sowie seine gesunde Entwicklung umfasst.“ 14 

„Der Kindeswohl-Begriff ist der Schlüsselbegriff im Spannungsfeld von Elternrecht und 

staatlichem Wächteramt sowie das zentrale Instrument zur Auslegung von Kindesinteressen. 

Eine nähere begriffliche Bestimmung muss daher so präzise und trennscharf wie möglich und 

zugleich ausreichend flexibel sein, um der Kontextgebundenheit und Komplexität jedes 

Einzelfalls zu genügen. Die folgenden vier Elemente sollten Bestandteil einer Definition sein:  

▶ Orientierung an den Grundrechten aller Kinder, als normative Bezugspunkte für das, was 

jedem Kind zusteht, auch wenn unvermeidbar ist, dass die in den Kinderrechten enthaltenen 

Versprechen immer nur annäherungsweise eingelöst werden (können)  

▶ Orientierung an den Grundbedürfnissen von Kindern, als Beschreibungen dessen, was für 

eine normale kindliche Entwicklung im Sinne anerkannter Standards unabdingbar ist  

▶ Gebot der Abwägung als Ausdruck der Erkenntnis, dass Kinder betreffende Entscheidungen 

prinzipiell mit Risiken behaftet sind und daher versucht werden muss, die für das Kind jeweils 

günstigste Handlungsalternative zu wählen  

▶ Prozessorientierung, als Hinweis auf die Tatsache, dass Kinder betreffende Entscheidungen 

aufgrund ihrer starken Kontextabhängigkeit einer laufenden Überprüfung und gegebenenfalls 

Revision bedürfen“15 

Eine Gefährdung des Kindeswohls liegt vor, wenn das physische, psychische oder emotionale 

Wohlbefinden eines Kindes direkt beeinträchtigt oder gefährdet ist und die Eltern nicht in der 

Lage oder nicht bereit sind, diesen Zustand zu beheben. 16 Dies schließt auch Situationen ein, 

in denen das Wohl des Kindes durch Dritte beeinträchtigt wird. Unter dem Begriff 

"Kindeswohlgefährdung" versteht man daher, dass die äußeren Umstände die physische, 

psychische und/oder emotionale Entwicklung eines Kindes gefährden können. Es ist nicht 

notwendig, dass bereits ein Schaden für das Kind eingetreten ist, damit von einer 

                                                      
14Vgl. Handreichung „Kultur der Achtsamkeit- Institutionelles Schutzkonzept zur Prävention vor sexualisierter 

Gewalt im Bistum Limburg“ 2018, S. 6  
15 Jörg Maywald 2019, Kindeswohl in der Kita - Leitfaden für die pädagogische Praxis, S.12 
16Vgl. § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
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Kindeswohlgefährdung gesprochen wird. Es reicht aus, dass konkrete Anhaltspunkte die 

Möglichkeit einer Gefährdung des Kindes aufzeigen. 

Werden den Fachkräften der Kindertageseinrichtung Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes bekannt, so hat die Einrichtung das Gefährdungsrisiko im 

Zusammenwirken mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft abzuschätzen. 

Der Gesetzestext und weitere Materialen enthalten keine eindeutige Festlegung zum Begriff 

der „gewichtigen Anhaltspunkte“. Sie werden umschrieben als “konkrete Hinweise“ oder 

„konkrete Beobachtungen über ein Gefährdungsrisiko“.  

Hiermit wird auf die im „Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum 

Limburg“17 enthaltene Anlage 1 – „Checkliste Risiko- und Schutzfaktoren“ als Arbeitshilfe 

verwiesen. 

Diese soll dabei helfen, Beobachtungen und Erkenntnisse systematisch zu erfassen und zu 

bewerten. Sie ersetzt nicht den fachlichen Reflexionsprozess und den erforderlichen 

Austausch der Fachkräfte, welche durch Fallbesprechungen und ggf. durch Hinzuziehung einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft sichergestellt werden. 

Bei offensichtlicher akuten Kindeswohlgefährdung, wie z.B. Anzeichen körperlicher und/oder 

sexueller Misshandlungen oder Traumatisierung hat durch die Einrichtung unverzüglich eine 

Meldung nach § 47 Abs. 2 SGB VIII an das Jugendamt zu erfolgen und in Abstimmung mit 

diesem sind die erforderlichen Schritte zur Sicherung des Kindeswohls einzuleiten. 

In allen übrigen Fällen erfolgt eine Meldung nach entsprechender Abwägung gemäß 

vorliegendem Schutzkonzept; das Jugendamt ist dann entsprechend einzuschalten und die 

erforderlichen Schritte zur Sicherung des Kindeswohls sind einzuleiten. 

 

6.1.1 Abgrenzung § 8a und § 47 SGB VIII- Meldepflicht 

Der Gesetzgeber legt in der Kindertagesbetreuung einen umfassenden Kinderschutz fest, der 

zwei Perspektiven umfasst. Einerseits betrifft dies das Wohl des Kindes in seinem häuslichen 

Umfeld gemäß § 8a SGB VIII, andererseits bezieht es sich auf Vorfälle und Prozesse innerhalb 

der Kindertageseinrichtung, die das Kindeswohl gefährden könnten, gemäß § 47 SGB VIII. 

 

§ 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 1819 

Gemäß § 8a SGB VIII sind das Jugendamt in seiner Funktion als staatliches Wächteramt und 

Garantieträger sowie die Träger von Einrichtungen und Diensten wie 

Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen adressiert. Der Paragraph legt spezifische 

Verpflichtungen und zeitlich aufeinanderfolgende Abläufe fest, sobald Anzeichen für eine 

Gefährdung des Kindeswohls erkennbar sind. Folglich müssen Kindertageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen sicherstellen, dass ihre Fachkräfte bei Kenntnisnahme schwerwiegender 

Anzeichen für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 

                                                      
17 Anhang 7.7 
18 Anhang 7.8 Ablaufschema Gefährdungseinschätzung Lahn-Dill-Kreis 
19 Anhang 7.9 Mitteilung an Soziale Dienste gem. §8a Abs. 4/Abs. 5 SGB VIII 
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Risikobewertung durchführen. Bei dieser Einschätzung ist eine qualifizierte Fachkraft (Isef) 

beratend hinzuzuziehen. 

Die erforderlichen Verfahrensabläufe und Bearbeitungsprozesse sind intern bekannt und 

werden in den Schulungen gemäß § 8a regelmäßig aufgefrischt. Ein weiterer Aspekt des 

"Schutzauftrags" beinhaltet die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten in die 

Risikobewertung, es sei denn, dies würde dem effektiven Schutz des Kindes oder Jugendlichen 

entgegenstehen. Bei Feststellung von Gefährdungsfaktoren verpflichtet der Schutzauftrag den 

Träger einerseits, sich von einer qualifizierten Fachkraft beraten zu lassen, und andererseits 

darauf hinzuwirken, dass die Eltern Hilfsangebote in Anspruch nehmen – sollte dies erfolglos 

bleiben, ist das Jugendamt einzuschalten. Im Prozess der Gefährdungsabklärung und -

bearbeitung richtet sich der Träger zunächst an das Kind, die qualifizierte Fachkraft, die 

Erziehungsberechtigten und, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, an das Jugendamt 

(Sozialdienst im Amt für Kinder, Jugend und Familie). 

 

§47 SGB VIII – Meldepflichten (bei Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind, das 

Kindeswohl zu beeinträchtigen)20 

Die Meldepflicht gemäß § 47 SGB VIII entspringt der gesetzlichen Verpflichtung der 

Aufsichtsbehörde oder des übergeordneten Trägers, über den Schutzauftrag der 

Einrichtungen gegenüber den Kindern zu wachen (vgl. § 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII). 

Ereignisse oder Entwicklungen in Kindertageseinrichtungen, die das Wohl von Kindern 

und/oder Jugendlichen gefährden könnten, müssen gemäß § 47 SGB VIII der Aufsichtsbehörde 

unverzüglich gemeldet werden. Diese Meldung obliegt dem Träger der 

Kindertageseinrichtung, der seiner Meldepflicht nach § 47 SGB VIII nachkommen muss. 

Die Formulierung in § 47 SGB VIII schließt nicht zwangsläufig eine tatsächliche oder bereits 

eingetretene Gefährdung ein. Vielmehr richtet sie sich auf Ereignisse, die das Wohl des Kindes 

beeinträchtigen könnten. Der § 47 SGB VIII greift bewusst vor einer Gefährdung des Wohls der 

Kinder und/oder Jugendlichen ein. 

Das Ziel der Meldepflicht nach § 47 SGB VIII besteht darin, der Aufsichtsbehörde so früh wie 

möglich die Gelegenheit zu geben, präventive, unterstützende und beratende Maßnahmen zu 

ergreifen, um ihrer Aufgabe der Rechtsaufsicht gerecht zu werden. Diese Meldepflicht besteht 

unabhängig davon, ob die Einrichtung oder der Träger bereits Maßnahmen zum Schutz des 

Kindeswohls ergriffen hat oder nicht. Dies verdeutlicht den Charakter der Norm, nämlich die 

Einbeziehung beratender und unterstützender Angebote seitens der Aufsichtsbehörde. 

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde besteht darin, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

und eingeleiteter Maßnahmen des Trägers zu überwachen. Im Fall von § 47 SGB VIII bedeutet 

dies, dass im Dialog mit dem Träger Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohls entwickelt 

und vereinbart werden. Bereits getroffene Maßnahmen werden von der Aufsichtsbehörde 

geprüft und gegebenenfalls erweitert. Eingreifende Maßnahmen der Aufsichtsbehörde sind 

                                                      
20 Anhang 7.10 Meldebogen Träger § 47 Nr. 2 SGB VIII 
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erforderlich, wenn der Träger nicht in der Lage oder nicht bereit ist, die entsprechenden 

Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls zu ergreifen.21 

 

Im Folgenden sind Ereignisse und Entwicklungen, die geeignet sind, das Kindeswohl zu 

beeinträchtigen aufgeführt: 

 

1. Fehlverhalten von Mitarbeiter/-innen und durch Mitarbeiter/-innen verursachte 

Gefährdungen der zu betreuenden Kinder: 

Gefährdungen durch das Fehlverhalten von Mitarbeitenden sind in der 

Verhaltensampel beschrieben. 

 

 Aufsichtspflichtverletzungen 

 Kinder über einen unangemessenen langen Zeitraum unbeaufsichtigt lassen 

 Kinder in gefährlichen Situationen bringen (bspw. Ausflug bei Unwetterwarnung) 

Formen von körperlicher und seelischer Gewalt 

 Zwangsmaßnahmen beim Füttern bzw. Essen (Zwang zum Aufessen, 

 Stopfen, wiederholt vorsetzen, nicht aufstehen dürfen…) 

 Zwang zum Schlafen 

 Kinder isolieren (vor die Tür stellen, in die Garderobe schicken, in einem Raum 

einsperren) 

 Schlagen, zerren, schubsen, fixieren, unbegründetes Festhalten von Kindern 

 Androhung und/oder Umsetzen von unangemessenen Straf- und 

Erziehungsmaßnahmen 

 Bloßstellen von Kindern in der Gruppe (z. B. nach dem Einnässen, herabwürdigender 

Erziehungsstil, grober Umgangston) 

Formen von körperlicher und seelischer Vernachlässigung 

 Unzureichendes Wechseln von Windeln 

 Mangelnde Getränkeversorgung 

 Verweigerung von emotionaler Zuwendung oder Trost 

 Ignorieren und Ausgrenzen von Kindern 

 Nicht eingreifen bei körperlichen, seelischen oder sexuellen Übergriffen 

 unter Kindern 

 Formen von sexueller Gewalt/sexuellem Missbrauch 

 Ein Kind ohne dessen Einverständnis oder gegen seinen Willen streicheln oder 

liebkosen 

 Kinder küssen (auch dann nicht, wenn es vom Kind gewünscht ist) 

 Ein Kind ohne Notwendigkeit an den Genitalien berühren 

 Sexuelles Stimulieren von Kindern 

 Kinder zu sexuellen Handlungen auffordern 

                                                      
21Vgl. Anhang 7.11 Prozess §47 
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2. Gefährdungen, Schädigungen und Verstöße durch zu betreuende Kinder 

 Gravierende selbstgefährdende Handlungen 

 bewusstes selbstverletzendes Verhalten von Kindern (bspw., wenn sich Kinder selbst 

beißen, schlagen, verletzen; mit Gegenständen, schlagen Kopf oder andere Körperteile 

gegen Wände, Möbel etc.) 

 Kinder begeben sich selbst immer wieder in gefährliche Situationen (bspw. stürzen sich 

wiederholt von gefährlichen Erhöhungen etc.) 

Sexuelle Übergriffe 

 Körpererkundungsspiele (Doktorspiele) finden in einem Machtverhältnis und 

unfreiwillig statt 

 Es liegt ein größerer Altersunterschied zwischen den Kindern vor (2 Jahre) 

 Kinder werden zur Körpererkundung gedrängt oder überredet; es findet gegen den 

Willen des Kindes/der Kinder statt 

 Gegenstände oder Finger werden in Po oder Vagina eingeführt 

 Der Genitalbereich eines Kindes wird durch ein anderes verletzt 

 Erwachsene Formen von Sexualität werden von Kindern praktiziert (bspw. 

Oralverkehr) 

 Körpererkundungsspiele finden unter Drohungen und Redeverboten statt 

Körperverletzungen 

 schwere Verletzungen, die von den zu betreuenden Kinder anderen 

 Kindern zugefügt werden (bspw. Knochenbrüche, Strangulationen etc.) 

 Bissverletzungen und Kratzverletzungen, die sich auch nach 

 pädagogischer Intervention wiederholen und sich 

 entwicklungspsychologisch nicht abschließend begründen lassen. 

 

3. Katastrophenähnliche Ereignisse 

Das betrifft vor allem Vorkommnisse, die über die üblichen Schadensfälle des Alltags 

hinausgehen und in einem außergewöhnlichen Ausmaß Schäden an Leben oder Gesundheit 

von Personen oder an Sachwerten verursachen oder mit sich bringen, wie zum Beispiel: 

 Feuer 

 Explosionen 

 Erhebliche Sturmschäden mit massiver Beeinträchtigung des Gebäudes 

 Hochwasser 
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4. Weitere Ereignisse, die ggf. auch Zuständigkeiten weiterer Aufsichtsbehörden 

betreffen 

 Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko, die auch dem örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden sind Mängelfeststellung und/oder Auflagen anderer 

Aufsichtsbehörden wie z. B. der Bauaufsichtsbehörde oder des Gesundheitsamtes 

 Besonders schwere Unfälle, die nicht durch eine Aufsichtspflichtverletzung der 

Mitarbeiter/ -innen verursacht sind 

 

5. Straftaten bzw. Strafverfolgung von Mitarbeiter/-innen 

Hierzu gehören insbesondere: 

 Straftaten oder der begründete Verdacht auf Straftaten von in der Einrichtung 

beschäftigten und tätigen Personen sowie bekannt gewordene Ermittlungsverfahren 

 Eintragungen in Führungszeugnissen sind der betriebserlaubniserteilenden Behörde 

zu melden, damit diese die Relevanz der Straftat für die persönliche Eignung der 

betroffenen Person bewertet 

 

6. Strukturelle und personelle Rahmenbedingungen der Einrichtung 

 Länger anhaltende, erhebliche personelle Ausfälle beim notwendigen pädagogischen 

Personal, die den Betrieb der Einrichtung gefährden; Schließung von Gruppen 

aufgrund von Personalmangel (auch krankheitsbedingt) 

 Anzeichen dafür, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden (z. B. 

durch anhaltende Unterbelegung) 

 Vorgänge, die die Arbeitsfähigkeit des Teams infrage stellen (z.B. wiederholte 

Mobbingvorfälle, Mobbingvorwürfe) 

 Hinweise auf die persönliche Ungeeignetheit von Mitarbeitenden (z.B. durch 

Rauschmittelabhängigkeit, Zugehörigkeit zu einer Sekte oder extremen Vereinigung) 

 

7. Bautechnische/technische Mängel 

 Feststellung anderer Behörden, Fachämter oder sonstiger zuständiger Stellen, 

die beispielsweise eine Mängelfeststellung oder eine Auflage beinhalten 

 akute Mängel, die Sofortmaßnahmen von Seite der Aufsichtsbehörde 

bedürfen, müssen gemeldet werden. 

Die Auflistung der Ereignisse ist nicht abschließend. 

 

 

6.2 Interventionspläne  
Die Wahrung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung) erfolgt gemäß Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages 

bei Kindeswohlgefährdung zwischen dem Lahn-Dill-Kreis und der Kirchengemeinde Zum 

Guten Hirten an der Dill. 
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Es wird auf das Schutzkonzept für Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg22 

verwiesen. Insbesondere auf die Anlagen  

2.1 Verdacht von körperlichen und /oder sexuellen Übergriffen durch Kinder in der Kita 

2.2 Verdacht von körperlichen und / oder sexuellen Übergriffen im häuslichen oder familiären 

Kontext 

2.3 Verdacht von körperlichen und / oder sexuellen Übergriffen durch eine/n Mitarbeiter: in 

Nicht nur Übergriffe, sondern auch bereits Verdachtsfälle erfordern je nach Ausmaß und 

spezifischen Bedarfen einzelner Mitarbeitenden oder Teams Raum zur Reflexion und 

Aufarbeitung.  

Es müssen die sachlichen und auch die emotionalen Belastungen der Mitarbeitenden 

aufgefangen und professionell reflektiert werden: 

Was ist passiert? Wer ist/ war beteiligt? Welche Folgen und Auswirkungen hat der Vorfall 

ausgelöst?  

Hierbei stehen folgende Unterstützungsangebote den Mitarbeitenden zur Verfügung: 

Kollegiale Beratungen, Unterstützung durch Kinderschutzreferent: innen und Fachberatung, 

Trägergespräche, pastorale Angebote, Unterstützung durch Präventionsfachkraft der 

Kirchengemeinde, Supervisionen, Coachings, Fortbildungsangebote, Inhouse-Schulungen etc. 

6.2.1 Verdacht von körperlichen und/oder sexuellen Übergriffen durch ein Kind in der Kita 

Anlage 2.1 im Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg23 

Erläuterungen zu Prozess 2.124  

Vermutung: 

• Ruhe bewahren, keine überstürzten Handlungen 

• Beobachten u. Dokumentieren 

• Dem potentiellen Opfer Gesprächsbereitschaft signalisieren 

Verdacht durch Schilderung eines o. mehrerer Kinder: 

• Ruhiges Gespräch mit dem sich anvertrauenden Kind 

• Ruhe bewahren, keine bohrenden Fragen 

• Keine „warum“ Fragen 

• Gesprächsbereitschaft signalisieren, wenn das Kind nicht weitersprechen 

möchte, ggf. Verabredungen zu weiterem Ablauf treffen 

Verdacht durch unmittelbare Beobachtung: 

• Situation unterbrechen und klar die Gründe für das nichttolerierbare sexuelle 

Verhalten benennen 

• Parteilichkeit für das betroffene Kind einnehmen 

                                                      
22 Anhang 7.7 
23 Anhang 7.7 
24 Anhang 2.1 im Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg 
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• Gespräche mit den potentiell beteiligten Kindern (getrennt), um ggf. weitere 

Infos zu erhalten und Sicherheit für das betroffene Kind zu schaffen. 

 

6.2.2 Verdacht von körperlichen und/oder sexuellen Übergriffen im häuslichen oder familiären 

Umfeld 

Anlage 2.2 im Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg25 

 

6.2.3 Verdacht von körperlichen/und oder sexuellen Übergriffen durch eine/n Mitarbeiter/in 

Anlage 2.3 Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg26 

 

Erläuterungen zu Prozess 2.327 

Vermutung: 
• Ruhe bewahren, keine überstürzten Handlungen 
• Beobachten u. Dokumentieren 
• Dem potentiellen Opfer Gesprächsbereitschaft signalisieren 
• Die eigenen Grenzen kennen und kollegiale Beratung suchen 
• Info an die Einrichtungsleitung 
• Schutzkonzept nach § 8a berücksichtigen 

 
Bitte vermeiden: 

• Aktionismus auf eigene Faust 
• Direkte Konfrontation der beschuldigten Person 
• Befragungen und eigene „Ermittlungen“ zum Tathergang 
• Überstürzte Konfrontation der Eltern mit der Vermutung 

Begründete Vermutung: 
(Beobachtungen vermehrt, gewichtiger Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung) 

• Schutz des Kindes sicherstellen 
• Trägerbeauftragten und Fachaufsicht BO informieren 
• Leitung informiert Missbrauchsbeauftragten des Bistums 
• Dokumentation weitergeben 
• Beratung durch insoweit erfahrene Fachkraft 
• Ggf. Info an Personensorgeberechtigte durch Leitung, Träger, Fachaufsicht 

 
Bitte Vermeiden: 

• Überstürztes Handeln ohne fachliche Beratung 
• Weitergabe an die Polizei ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten 

 
Verdacht: (konkret Beobachtung) 

• Schutz des Kindes sicherstellen 
• Mitteilung an Einrichtungsleitung bzw. Trägerverantwortlichen und 

Fachaufsicht BO 

                                                      
25 Anhang 7.7 
26 Anhang 7.7 
27 Anhang 2.1 im Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg 
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• Info an Missbrauchsbeauftragten des Bistums Limburg in Fällen von sexuellen 
Übergriffen 

• Info an die Erziehungsberechtigten durch Leitung, Trägerbeauftragen, 
Fachaufsicht 

• Schutzkonzept nach § 8a berücksichtigen 
 
Vorgehen des Trägers / BO: 

• Konfrontation der beschuldigten Person 
• Freistellung der beschuldigten Person 
• Einleitung arbeitsrechtlicher Konsequenzen 
• Klärung einer Strafanzeige mit Träger und Erziehungsberechtigten 
• Unterstützung bei der Suche nach Beratung und therapeutischer 

Unterstützung für Kind und Eltern 
• Infoelternabend 
• Nachsorge und Prüfung der bisherigen (Schutz-)Maßnahmen zur Prävention 

der Einrichtung 

 

6.2.4 Rehabilitation und Aufarbeitung 

Vertrauen bildet eine essentielle Grundlage für eine wachsende Partnerschaft in der Erziehung 

mit den Eltern, für erfolgreiche Beziehungen unter den Kindern sowie für eine effektive 

Teamarbeit. Dieses Vertrauen wird langsam aufgebaut, kann jedoch schnell durch den 

Verdacht von Grenzüberschreitungen im Kita-Alltag erschüttert werden. In solchen 

Momenten ist es von entscheidender Bedeutung, das Vertrauen behutsam 

wiederherzustellen. 

Jeder Verdacht einer Grenzüberschreitung oder eine strafbare Handlung muss umgehend und 

gewissenhaft untersucht werden. Es besteht stets die Möglichkeit, dass sich ein Verdacht nicht 

bestätigt. Deshalb gilt bis zur abschließenden Ergebnis des Verfahrens die 

Unschuldsvermutung. Sollte sich ein Verdacht als unbegründet erweisen, wird das Verfahren 

eingestellt. In diesem Fall ist es die Pflicht des Trägers, alles in seiner Macht Stehende zu tun, 

um den guten Ruf der betroffenen Person und der Einrichtung wiederherzustellen. 

Die Rehabilitierung im Falle eines nicht bestätigten Verdachts erfordert dieselbe Sorgfalt wie 

die Klärung des Verdachts. Daher sollte das Schutzkonzept der Kita ein Verfahren zum Umgang 

mit und zum Schutz von beschuldigten Mitarbeiter: innen enthalten, die fälschlicherweise 

verdächtigt wurden. Hier gilt die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das Ziel ist die 

Wiederherstellung des Vertrauens und der Arbeitsfähigkeit aller Beteiligten – der Kinder, 

Eltern und Fachkräfte der Kita. 

Jede Situation ist dabei individuell zu betrachten. Maßnahmen können daher in Einzelfällen 

unterschiedlich aussehen. In Absprache mit den Abteilungen Fachberatung und Kinderschutz 

sind folgende Maßnahmen möglich: 

 

Transparenz 

Abgabe einer Erklärung durch den Träger, dass die erhobenen Vorwürfe umfassend geprüft 

wurden (oder Ermittlungsergebnisse) und sich als unbegründet herausgestellt haben 
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Für die falsch verdächtigte/beschuldigte Person  

Gruppenwechsel/Versetzung/Einrichtungswechsel (wenn möglich und gewünscht) 

Abschlussgespräch, Supervision, Coaching 

Transparenz für Eltern  

Elterninformation, Elternabend, Vermittlung von Kontaktstellen oder Personen entsprechend 

Erfordernis 

Für das Team  

Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen, sowie Vermittlung von Kontaktstellen oder 

Personen entsprechend Erfordernis (siehe auch Maßnahmen 6.2) 

Wenn es in der Einrichtung zu Grenzüberschreitungen, Gewalt oder Missbrauch gekommen 

ist, ist es nicht nur wichtig, unmittelbar zu intervenieren, sondern auch das Geschehene 

aufzuarbeiten. Die Aufarbeitung ist ein langfristiger Prozess, der darauf abzielt, zukünftige 

Vorfälle zu verhindern. Dabei wird untersucht, welche Strukturen innerhalb der Einrichtung 

dazu beigetragen haben, dass es zu den Grenzüberschreitungen kam. In erster Linie ist es 

jedoch entscheidend, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, über ihre Erfahrungen zu 

sprechen, zuzuhören und die damit verbundene Belastung anzuerkennen. 

Die Rehabilitation oder Aufarbeitung eines Krisenfalls in der Einrichtung wird vom Träger 

durch verschiedene Maßnahmen, je nach Erfordernis und Bedarfen unterstützt. 
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7 Anhang 

7.1 Selbstverpflichtungserklärung 

 

 



66 
 

 

 



67 
 

7.2 Relevante Kontaktdaten in Bezug auf Gewaltschutz 
Kitakoordination 

Britta Müller 

B.Mueller@bo.bistumlimburg.de 

0151 461 978 26 

Insoweit erfahrene Fachkraft (Kinderschutzfachkraft Katholische Kitas) 

Sabine Reichart 

unterm.regenbogen@kita.katholischanderdill.de 

02771/22934 

Kinderschutz Bistum Limburg 

Kinderschutz-Kita@bistumlimburg.de 

Referentin Kinderschutz Bistum Limburg 

Laura Fritz 

L.fritz@bistumlimburg.de 

Roßmarkt 12, 65549 Limburg 

06431/295-138 

Geschulte Fachkraft Prävention der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten an der Dill 

Michael Wieczorek 

M.Wieczorek@katholischanderdill.de 

02774/2637666 oder 0178 141 22 75 

Geschulte Fachkraft Prävention der Kirchengemeinde St. Elisabeth an Lahn und Eder 

Astrid Wilming 

a.wilming@pfarrei-stelisabeth.de 

06465/913-273 

Hilfetelefon Bistum Limburg 

0151 17542390 

Bischöflichen Beauftragen in der Diözese Limburg bei Missbrauchsverdacht 

Hans-Georg Dahl  

0172 300 557 8 

Dr. Ursula Rieke 

0175 489 103 9 

Dr. Walter Pietsch 

0175 632 211 2 

Bundesweite Hilfenummer Sexueller Missbrauch (anonym und kostenlos) 

0800 22 55 530 

  

mailto:a.wilming@pfarrei-stelisabeth.de
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7.3 Anlage Betreuungsvertrag Hessen 
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7.4 Beschwerdeformular für Kinder 
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7.5 Beschwerdeformular für Eltern 
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7.6 Beschwerdeformular für Mitarbeitende 
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7.7  Schutzkonzept der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Limburg 
 

Abrufbar unter: 

bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Portal/Meldungen/2019/Schutzkonzept_INT.pdf 

 

7.8  Ablaufschema zur Gefährdungseinschätzung Lahn-Dill-Kreis 
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7.9 Mitteilung an Soziale Dienste gem. §8a Abs. 4/Abs. 5 SGB VIII 
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7.10 Meldebogen Träger § 47 Nr. 2 SGB VIII 
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7.11 Prozess §47 
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7.12 Leitfaden Intervention bei Anzeichen auf Kindeswohlgefährdendem 

Verhalten durch Mitarbeiter*innen 
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7.13 Anforderung eines erweiterten Führungszeugnisses Ehrenamt 
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8 Links 
 

8.1 Leitfaden Prävention vor Sexualisierter Gewalt und Missbrauch in 

Kindertagesstätten im Bistum Limburg 
 

Abrufbar unter: 

https://gegen-missbrauch.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/Gegen-

Gewalt/praevention.bistum-

limburg.de/downloads/Leitfaden_Download_Doppelseiten__Dez._Jugend12-20.pdf 

 

8.2 Kirchengemeinde Zum Guten Hirten an der Dill 

https://katholischanderdill.de/ 

 

8.3 Institutionelles Schutzkonzept der Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill 
https://katholischanderdill.de/wp-content/uploads/2022/04/Schutzkonzept.pdf 

 

8.4 Kommunikationsleitplanken des Bistum Limburg 
https://sichersein.bistumlimburg.de/beitrag/kommunikationsleitplanken/ 

 

https://katholischanderdill.de/
https://katholischanderdill.de/wp-content/uploads/2022/04/Schutzkonzept.pdf

